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1. Einleitung 

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Vorgaben von Bund (Richtlinien Programm 
Agglomerationsverkehr  RPAV) und Kanton Bern (Zeitliche und inhaltliche Vorgaben RGSK 2025 und 
AP5) für die Erarbeitung des AP5 und haben erklärenden resp ektive informativen Charakter und sol-
len zum besseren Verständnis der Massnahmeninhalte beitragen.  
 
1.1 Koordinationsstand 

Vororientierung 
Dies ist die schwächste Verbindlichkeitsstufe. Sie lässt die Aufnahme einzelner Ideen oder Ziele zu. 
Die konkreten Folgen des Vorhabens sind weder abschätzbar noch lassen sie sich aufzeigen. Um 
den Koordinationsprozess einzuleiten, sind Anstrengungen nötig . Es besteht lediglich eine Informati-
onspflicht unter den Beteiligten und Partner :innen. 

Zwischenergebnis 
Diese Kategorie zeigt an, dass die Koordination angelaufen ist und bereits Ergebnisse vorliegen. Ein 
Zwischenergebnis liegt dann vor, wenn sich die Beteiligten über das Vorgehen und die Ziele einig 
sind und das Erreichte transparent offengelegt werden kann . Zu jedem Zwischenergebnis gehört die 
Auflistung der noch fehlenden konkreten Tätigkeiten zur Überführung in eine Festsetzung.  

Festsetzung 
Hier konnte die Koordination erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Die Beteiligten sind sich  
bezüglich des weiteren Vorgehens einig. Die getroffenen Abmachungen sind für alle Beteiligten ver-
bindlich. Vorbehalten bleiben lediglich die Finanzbeschlüsse der zuständigen Organe.  
 
1.2 Priorisierung der Massnahmen (gemäss RPAV, 2023) 

Der Bund verlangt in der Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationspro-
gramme der 5. Generation von den Trägerschaften eine Priorisierung der Massnahmen, deren Mitfi-
nanzierung im Rahmen des Infrastrukturfonds beantragt wird. Die Priorisierung basiert dabei auf den 
folgenden fünf Kriterien (vgl. RPAV, Kapitel 3.3.1): 
 
Mitfinanzierbarkeit: Die Massnahme ist gemäss gesetzlichen Vorgaben (MinVG, MinVV)  

mitfinanzierbar. 
Kohärenz: Die Massnahme entspricht dem Zielbild sowie den Teilstrategien und bet-

tet sich kohärent in die Vorgängergenerationen ein.  
Planungsstand: 1. Massnahmen < 10 Mio. CHF: Die Massnahme ergibt sich aus dem 

Handlungsbedarf und aus dem Massnahmenbeschrieb gehen die Pro-
jektinhalte klar hervor. Die Kosten sind aus Erfahrungswerten grob abge-
schätzt. 

2. Massnahmen > 10 Mio. CHF: Planungsstand 1 ist erfüllt plus Vorstudie/ 
Zweckmässigkeitsbeurteilung und Machbarkeitsnachweis liegen vor. 
Schätzung der Investitionskosten von +/ - 30%. 

3. Massnahmen > 50 Mio. CHF: Planungsstand 2 ist erfüllt plus Vorprojekt  
gemäss SIA-Norm 103 für Bauingenieur:innen ist vorhanden.  
Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten sind auf +/ - 20% geschätzt . 

Kosten/Nutzen- 
Verhältnis: 

Die Massnahme weist ein gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis auf. 

Bau- und Finanz-
reife: 

Die Massnahme kann innerhalb des Horizonts finanziert und umgesetzt 
werden. 
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2. Struktur der Massnahmen- und Dokumentationsblätter  

Den Aufbau und die Struktur der AP-Massnahmenblätter hat der Kanton Bern entwickelt. Die Mass-
nahmenblätter sind in ihrer Erscheinung somit in allen Berner Agglomerationsprogrammen identisch.  
Die Massnahmen werden entweder als Einzelmassnahmen oder als Teil von Massnahmenpaketen 
geführt. 
 
Die Siedlungs-, Landschaf ts- und Verkehrsmassnahmen des AP5 Bern werden in folgende Katego-
rien strukturiert: 
 

 
Abb. 1  Struktur der Massnahmen- und Dokumentationsblätter des AP5 Bern.  
 
Aufgrund der Vielzahl an Massnahmen werden zwei Massnahmenbände geführt: Der eine umfasst 
die Massnahmen Siedlung und Landschaft, der andere die Massnahmen Verkehr. 
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Die Tabellen ab Kap. 4.2 geben eine Übersicht über alle Massnahmen Verkehr im AP5. In der Spalte 
«Typ» wird jeweils die Art der Massnahme ausgewiesen:  
 
EM = Einzelmassnahme 
MP = Massnahmenpaket mit Teilmassnahmen 
TM = Teilmassnahme 
SM = Strategische Massnahme 
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4.1 Massnahmenübersicht Verkehrsdrehscheiben  

4.1.1 Einordnung 

Im AP Bern gibt es eine Vielzahl von Massnahmen, die auf die Stärkung einzelner 
Verkehrsdrehscheiben (VDS) ausgerichtet sind. Es handelt sich dabei um Massnahmen, für die 
durchwegs schon ein eigenes Massnahmenblatt vorliegt. I n der vorliegenden Übersicht  werden die 
für die einzelnen VDS-Standorte relevanten Massnahmen zusammengefasst. 

 
Abb. 3  Übersicht Massnahmen Verkehrsdrehscheibe Bern Bahnhof (Perimeter Fokusraum Bern Bahnhof)  







Regionalkonferenz Bern Mittelland 14  ecoptima 
Agglomerationsprogramm Bern   Ecoplan  
Massnahmenband Verkehr  B+S 
  uniola 

4.1.3 Hauptverkehrsdrehscheibe (Typ A)  

 
Bahnhof Bern 
 
Hintergrund: Testplanung 
Stadtraum Bahnhof Bern 

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat den Planungsprozess «Stadtraum Bahnhof Bern» 
initiiert, um Klarheit über die langfristige räumliche Entwicklung des Stadtraum Bahn-
hof zu schaffen. Hierzu soll mit einem Zielbild aufgezeigt werden, wie die vielfältigen 
Nutzungsansprüche im Stadtraum Bahnhof mit städtebaulichen und verkehrlichen An-
liegen räumlich aufeinander abgestimmt werden können.  
 
Das im Rahmen der Testplanung Stadtraum Bahnhof Bern erarbeitete Zukunftsbild 
2035ff zeigt gemeinsam mit den 7 Zielen auf, in welche Richtung sich der Stadtraum 
entwickeln soll. Die Planung baut auf den Bausteinen des Projektes Zukunft Bahnhof 
Bern (ZBB) sowie den städtischen Bau - und Verkehrsmassnahmen (ZBBS) auf und 
steht in engem Zusammenhang mit der parallel laufenden Erarbeitung des UNESCO -
Managementplans sowie der Zweckmässigkeitsbeurteilung 2. Tramachse. Mit dem 
Zukunftsbild 2035ff wird aufgezeigt wi e die Plätze und Strassenräume städtebaulich 
und verkehrlich weiterentwickelt werden können. Daraus sollen mittel - bis langfristig 
konkrete Massnahmen abgeleitet und umgesetzt werden.  
 
Zu den Zielen gehören im Bereich Verkehr einerseits die zu stärkenden Fuss - und 
Velo-Verbindungen über die drei Ebenen Stadt -Bahnhofplattform-Grosse Schanze als 
offene, sichere und attraktive Achsen, sowie im kleineren Massstab die erleichterte 
Querung des  Bubenbergplatzes sowie des Bollwerks. Andererseits werden die Fahr-
spuren, Haltekanten und sonstigen Infrastrukturen so anzuordnen sein, dass die zu-
sätzlichen, stadtklimatisch und städtebaulich wünschenswerten Baumreihen, sowie 
beim Bubenbergplatz eine Bre ite Mittelzone, Platz finden. 
 
Soll im Abschnitt Bubenbergplatz -Bahnhofplatz-Bollwerk künftig eine Tramlinie geführt 
werden, muss der MIV auf dieser Achse deutlich reduziert werden damit die Abwick-
lung des weiteren Verkehrs (LV, ÖV) gewährleistet bleibt.  
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Abb. 4  Übersicht Massnahmen Verkehrsdrehscheibe Bern Bahnhof (Perimeter Fokusraum Bern Bahnhof)  
 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Bestehende Hauptverkehrsdrehscheibe der Agglo-
meration Bern, welche heute stark ausgelastet ist 
und eine umfassende Mantelnutzung bietet. Ver-
knüpfung des Fernverkehrs und des lokalen ÖV so-
wie Fuss- und Veloverkehrs ist auf die künftig er-
warteten Personenströme auszurichten. 
 
Die Hauptverkehrsdrehscheibe Bahnhof Bern wird 
durch das Projekt Zukunft Bahnhof Bern (ZBB) um-
fassend gestärkt. Die zukünftigen Massnahmen fo-
kussieren auf die Gestaltung des öffentlichen 
Raums, den Ausbau des Angebots an Velostatio-
nen und die Evaluation der vorteilhaftesten Linien-
führung für eine zweite Tramachse. 
 
Massnahmenbedarf Priorität 1 

 
 Bedarf für weitere Verkehrsan-

gebote 
Vergrösserung Veloparkierung und Vereinfachung 
Zugang zu Abstellanlagen aus allen Richtungen  
Ausbau Sharing-Angebote Mikromobilität  

 Erforderliche Begleitmassnah-
men 

Verbesserung Velowegnetz im Umfeld und Zugäng-
lichkeit Bahnhof inkl. genügend Abstellflächen  
Entlastung Bahnhof Bern durch Stärkung der Fern-
verkehrs-Umsteigefunktion der Verkehrsdrehschei-
ben Wankdorf und Europaplatz  
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 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Bessere Anbindung der Bushaltestellen Wankdorfbrü-
cke und Wankdorfplatz kürzere Umsteigewege  
Fuss- und Veloverbindung zwischen Wankdorf und 
Wankdorf-City ist zu verbessern (Personenunterfüh-
rung und Stadion / Event-Standort) 
 
Hingegen wird für die VDS Wankdorf keine grosse 
P+R-Anlage im Sinne einer Schnittstelle zwischen Au-
tobahn und Lokalerschliessung vorgesehen. Eine sol-
che Anlage würde der übergeordneten Zielsetzung, 
den Verkehr möglichst quellnahe zu verlagern, wider-
sprechen (mit dem P+R Neufeld als begründete Aus-
nahme zu dieser Zielsetzung).  

 Anpassungsbedarf Mantel-
nutzung 

Ausbau Angebot Detailhandel / Einkaufen zu prüfen 
(insb. möglicher Mehrverkehr ist zu vermeiden)  

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Abstimmung mit Planung Wankdorfcity 3, Entwicklun-
gen im Gleisdreieck sowie Arealentwicklung Wankdorf-
feldstrasse (in dem Zusammenhang ist auch das 
Thema Querung S-Bahnstation Wankdorf nochmals zu 
untersuchen) 
 
Verbesserung Velowege im Umfeld und direkte Anbin-
dung an VDS inkl. Veloparkierung 
 
Abstimmung ÖV-Freizeitangebot (Grossveranstaltun-
gen) unter Einbezug des Potenzials für Fernverkehrs-
halte 
Umsetzung Massnahmen gemäss Richtplan ESP 
Wankdorf 

 
Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.28 Stadt Bern, Velomassnahmen Laubeggstrasse, Be-
reich Rosengarten (413) 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.56 Stadt Bern, Ausbau Standortnetz Mobilitätshubs 
(MaaS) 

 AP5, B BM.FVV-Ü.02.01 Stadt Bern, Velohauptrouten: 2 Wylerstrasse - Spitala-
ckerstrasse; Velostrasse 

 AP5, B BM.FVV-Ü.02.08 Stadt Bern, Velohauptrouten: 4 Laubeggstrasse; ab 
Ostermundigen bis Schlosshaldenstrasse  

 AP5, B BM.FVV-Ü.02.14 Stadt Bern, Velohauptrouten: 403 Scheibenstrasse, 
Stauffacherstrasse (ab Wylerbad bis vor Hofstrasse)  

 AP5, B BM.FVV-Ü.02.27 Stadt Bern, Aufwertung Wankdorffeldstrasse  
 RGSK BM.FVV-Ü.06 Stadt Bern, Personenunterführung Wankdorf - Velover-

bindung und Velostation  
 AP5, A BM.MIV-Nat.3 Anschluss N6 Bern-Wankdorf 
 AP5, A BM.ÖV-Nat.3 Wankdorf Süd-Ostermundigen: Entflechtung  
 AP5, A BM.ÖV-Nat.6 Münsingen, Wendegleis  
 AP5, A BM.ÖV-Nat.10 Gümligen Süd: Entflechtung 

 
Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP4 BM.LV-Ü.21.6 Stadt Bern, Stauffacherstrasse, Abschnitt Neuen-
schwanderstrasse - Papiermühlestrasse 

 AP4 BM.LV-V.5 Stadt Bern, Velostation 2, S-Bahnhaltestelle Wankdorf 
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Bern Europaplatz 
 

 
Abb. 6  Situationsplan Bern Europaplatz (Quelle: Verkehrsplanung Stadt Bern)  
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Hohe Priorität, die VDS-Attraktivität zu erhöhen, wich-
tige ÖV-Verknüpfung. Mit Planung Ausserholligen und 
Campus und Ausbau von urbanen Mobilitätsangebo-
ten. 
Massnahmenbedarf Priorität 1 

 Bedarf für weitere Verkehrs-
angebote 

Einbindung regionaler Buslinien Richtung Norden (Fri-
enisberg)  
Systematisierter Fernverkehrshalt inkl. Einbindung wei-
terer Verbindungen 
Car-Sharing-Angebot 
Einführung Sharing-Angebot Mikromobilität  

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Bessere Integration lokaler ÖV in nördlichen Bereich 
VDS 
Erhöhung Fussgängerdurchlässigkeit  
Stärkung Tangentialverbindungen (Verschiebung Hal-
testelle Stöckacker in Umsetzung, Fuss- und Velover-
kehrsverbindung Richtung neuer Campus)  

 
 Anpassungsbedarf Mantel-

nutzung 
In Planung (Richtplan ESP Ausserholligen 

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Im revidierten Richtplan ist das Thema VDS verankert. 
Bei der Projektierung und Umsetzung der Massnah-
men und konkreten Bauvorhaben (Infrastruktur, Frei-
raum, Hochbau) gilt es, die Anforderungen der VDS 
einzubinden.  
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Verbesserung Velowegnetz im Umfeld und Stärkung 
Tangentiallinien 

 
Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.04 Stadt Bern, Fuss-/Veloverbindung Autobahnanschluss 

Bern Bümpliz (kurz und mittelfristige Massnahmen)  
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.05 Stadt Bern, Veloabstellplätze Europaplatz  
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.30 Stadt Bern, Dammstrasse neue ÖV-, Fuss- und Velo-

verbindung  
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.31 Stadt Bern, Aufwertung Ladenwandweg für den Fuss - 

und Veloverkehr 
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.33 Stadt Bern, Aufwertung EWB-Areal, Neue Fuss- und 

Veloverbindung zwischen den beiden Unterführungen 
Ausserholligen 

 AP5, A BM.FVV-Ü.11 Stadt Bern, Aufwertung Personenunterführung Unter-
mattweg für den Fuss- und Veloverkehr 

 AP5, B BM.FVV-Ü.17 Stadt Bern, Fuss-/Veloverbindung Autobahnanschluss 
Bern Bümpliz (Gesamtkonzept langfristige Massnah-
men) 

 RGSK BM.FVV-Ü.10 Stadt Bern, ESP Ausserholligen, neue Fuss, und Ve-
lounterführung und Velostation Europaplatz  

 AP5, A BM.MIV-
Auf.01.08 

Stadt Bern, Strassenanpassungen im Rahmen Ausbau 
Fernwärmenetz, Holligen 

 AP5, B BM.MIV-
Auf.02.01 

Stadt Bern, Verkehrsoptimierung Weissensteinstrasse, 
TP1 Turnierstrasse bis Fischermätteli 

 AP5, A BM.ÖV-Str.05 Stadt Bern, ÖV-Erschliessung Inselareal  
 AP5, A BM.ÖV-Nat.1 Bern Brünnen: Wendegleis 
 AP5, A BM.ÖV-Nat.2 Bern Holligen: Entflechtung 

 
Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP4 BM.LV-Ü.21.38 Stadt Bern, Anschlussstrecken an die Fuss - und Velo-
verbindung Passerelle Steigerhubel  

 AP4 BM.LV-Ü.4 Stadt Bern, Fuss- und Velounterführung Ausserholligen 
 AP4 BM.ÖV-Ort.2 Stadt Bern, S-Bahnhof Europaplatz Nord, ehemals 

Stöckacker, Verschiebung inkl. neuer Zugänge  
 AP4 BM.ÖV-Str.2 Stadt Bern, Feinerschliessung unterhalb des Viadukts 

A12 Ausserholligen 
 AP2 LV-W-1-k-a T2 Stadt Bern, Velohauptrouten A-Massnahmen, Teil 2 

(Velohauptroute Bern-Bethlehem-Brünnen, Murten-
strasse 20-32, strassenbegleitender Radweg)  

 AP2 LV-W-1-k-a T5 Stadt Bern, Velohauptrouten A-Massnahmen, (Velo-
hauptroute Bern-Bethlehem-Brünnen: SOMA 1. 
Etappe, Markierung & Signalisation sowie SOMA 2. 
Etappe baulich)  

 AP2 LV-W-1-k-a T6 Teil 6, Velostrassen 2. Etappe, Velohauptroute Bümpliz 
- Niederwangen 

 AP1 0351.025 T7 Stadt Bern, Europaplatz-Weyermannshaus Ost/Murten-
strasse 
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4.1.5 Urbane Verkehrsdrehscheibe (Typ C)  

 
Gümligen 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Standortsicherung im Rahmen der Aufzonung und 
städtebaulichen Entwicklung, verkehrlich interessanter 
Standort mit kompetitivem ÖV-Angebot.  
Massnahmenbedarf Priorität 2 

 Bedarf für weitere Verkehrs-
angebote 

Tangentialverbindung in den Korridor Südwest  
Ausbau Mikromobilitätsangebote  

 Anpassungsbedarf Mantel-
nutzung 

Erhalt / Stärkung Bestand 

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Integration in die laufende städtebauliche Entwicklung 
(Masterplan Westliches Zentrum Gümligen)  
Verkehrsmanagement-Massnahmen auf Ortsdurch-
fahrt, Parkraummanagement 
Verbesserung der Zugänglichkeit für den Veloverkehr 
durch Ausbau Veloinfrastruktur im Umfeld  

 Standortbeurteilung Standortsicherung im Rahmen der Aufzonung und 
städtebaulichen Entwicklung, verkehrlich interessanter 
Standort mit kompetitivem ÖV-Angebot.  
Massnahmenbedarf Priorität 2 

 
Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.59 Ostermundigen, Umsetzung Veloweg Dennigkofenweg 

- Hubelstrasse - Oberdorfstrasse - Mitteldorfstrasse - 
Unterdorfstrasse 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.24 Ostermundigen, Umsetzung Velovorrangroute Untere 
Zollgasse 

 AP5, B BM.MIV-K.05 Muri, Ausbau Knoten Melchenbühlplatz  
 AP5, A BM.ÖV-Nat.3 Wankdorf Süd-Ostermundigen: Entflechtung  
 AP5, A BM.ÖV-Nat.6 Münsingen, Wendegleis  
 AP5, A BM.ÖV-Nat.8 RBS, Bern-Gümligen Siloah, Taktverdichtung HVZ 
 AP5, A BM.ÖV-Nat.10 Gümligen Süd: Entflechtung 

 
 
Liebefeld  
 
Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Die Haltestelle Liebefeld weist gemäss der RKBM -Studie zu Verkehrsdrehscheiben eine 
geringere Angebotsqualität und Zentralität als der nahegelegene Standort Köniz auf. Sie 
wird deshalb auch nicht als prioritäre Verkehrsdrehscheibe eingestuft. Trotzdem sind  ei-
nige Massnahmen zur Verbesserung der VDS-Funktion zu erwähnen. 

 
Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 
 AP5, B BM.FVV-Ü.12 Köniz, Fuss-/Veloverbindung Liebefeld, entlang S -Bahn 

S6 
 AP5, B BM.FVV-Ü.02.09 Köniz, Fuss-/Velounterführung Stationsstrasse 
 AP5, B BM.FVV-Ü.02.10 Köniz, Fuss-/Veloverbindung Liebefeld, Thomasweg -

Kohlenweg 
 AP5, B BM.FVV-Ü.02.17 Köniz, Fuss-/Veloverbindung Neuhausplatz -Liebefeld-

park 
 AP5, B BM.ÖV-

Ort.02.02 
Köniz, ÖV-Knotenpunkt Liebefeld (Teil Ausgestaltung 
ÖV-Knoten) 

 AP5, A BM.ÖV-Nat.5 Vidmarhallen-Liebefeld-Köniz: Doppelspurausbau  
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4.1.6 Zentrumsnahe MIV-Bündelungsdrehscheibe in der Kernagglomeration (Typ D)  

 
Neufeld (P+R) 
 

 
Abb. 7  Übersicht Massnahmen Verkehrsdrehscheibe Neufeld  
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Als zentraler Zugangs - und Umsteigepunkt von der Au-
tobahn in die Innenstadt sehr gut geeignet, erfordert 
aber eine attraktive ÖV-Anbindung.  
 
Es soll eine Identitätsstärkung und Aufwertung des 
Raums angestrebt werden.  
Massnahmenbedarf Priorität verkehrlich 1 -2; räumlich 3 

 Bedarf für weitere Ver-
kehrsangebote 

Bike-Sharing 
Schnelle und direkte ÖV-Verbindungen in unterschied-
liche Stadteile 

 Anpassungsbedarf Ver-
knüpfung Verkehrsange-
bote 

Fernbusterminal mit Infrastruktur (Haltekanten, Warte-
raum) ausstatten 
Anbindung zu städtischen und regionalen ÖV -Linien 
verbessern 
Bessere Verknüpfung mit Sharing-Angeboten für ur-
bane Mobilität  

 Anpassungsbedarf Mantel-
nutzung 

Kiosk oder vergleichbares Angebot  

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Identität und Integration in das urbane Umfeld sollte 
verbessert werden.  
Abstimmung der Parkraumbewirtschaftung mit weite-
ren Drehscheiben mit P+R-Funktion 
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Massnahmen AP5 
und frühere AP Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.15 Stadt Bern, Velohauptrouten: 401 Bremgartenstrasse 
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.56 Stadt Bern, Ausbau Standortnetz Mobilitätshubs 

(MaaS) 
 AP4 BM.KM-Mu.1 Stadt Bern, Fern- und Reisebusterminal Neufeld  
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4.1.7 Regionale Verkehrsdrehscheibe in der Kernagglomeration (Typ E)  

 
Brünnen Westside 
 

 
Abb. 8  Übersicht Massnahmen Verkehrsdrehscheibe Brünnen Westside  
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Attraktiver Zugang zum Westen der Stadt Bern mit at-
traktiver Rahmennutzung für Freizeit- und Einkaufsnut-
zungen. Dadurch ergeben sich Synergien mit den vor-
handenen Parkierungsanlagen. Dafür ist eine attraktive 
Tarifstruktur für die Parkierung erforderlich.  
 
Zusätzlich ist eine Abstimmung der Fahrtenkontingente 
notwendig (vertiefte Prüfung des Standorts im Zusam-
menhang mit dem bestehenden ViV -Fahrtenkontingent 
notwendig).  
Massnahmenbedarf Priorität verkehrlich 2; räumlich 3  

 Bedarf für weitere Verkehrs-
angebote 

Zu prüfen ist eine Erweiterung P+R-Angebot durch Mit-
benützung Parkhaus Einkaufszentrum; aufgrund der 
Rückmeldungen aus der Mitwirkung besteht diesbezüg-
lich aber von Seiten Stadt Bern grosse Skepsis. Hinzu-
weisen ist auf eine unerwünschte Nutzungskonkurrenz,  
einen potenziellen Konflikt mit dem ViV-Fahrtenkontin-
gent und Probleme beim Pricing.  
Stärkung der ÖV-Tangentiallinien, insbesondere nach 
Süden 

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Anpassen der Tarifstruktur des Parkhauses 
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Beschränkung der MIV-Fahrten auf dem Hauptstrassen-
netz in Richtung Kernstadt durch Verkehrsmanage-
mentmassnahmen Abstimmung Parkraumbewirtschaf-
tung mit VDS Neufeld 

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.19 Stadt Bern, Programm Veloabstellplätze in Quartieren 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.56 Stadt Bern, Ausbau Standortnetz Mobilitätshubs 
(MaaS) 

 AP5, A BM.ÖV-Nat.1 Bern Brünnen Wendegleis 
 

Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP3 LV-W-1-k-a T2 Bern, Velohauptrouten A-Massnahmen, Teil 2 (Velo-
hauptroute Bern-Bethlehem-Brünnen, Murtenstrasse 
20-32, strassenbegleitender Radweg)  

 AP3 LV-W-1-k-a T5 Bern, Velohauptrouten A-Massnahmen, (Velohaupt-
route Bern-Bethlehem-Brünnen: SOMA 1. Etappe, Mar-
kierung & Signalisation sowie SOMA 2. Etappe baulich)  

 
 
 
Bolligen 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Aktuell Umfeldplanung noch offen, daher Chance für 
Entwicklung VDS. Verkehrliche Funktion als ÖV-Dreh-
scheibe heute gegeben, Einbindung Mikromobilität prü-
fen, Priorität liegt aber auf der räumlichen Gesamtpla-
nung. 
Massnahmenbedarf Priorität verkehrlich 2; räumlich 1  

 Bedarf für weitere Verkehrs-
angebote 

Vergrösserung Car-Sharing- und Bike-Sharing Angebot  
Ausbau P+R-Angebot für Pendler aus dem Gebiet 
Krauchthal prüfen 

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Schaffung von Sharing-Angeboten für Mikromobilität  

 Anpassungsbedarf Mantel-
nutzung 

Erhalt / Stärkung Bestand, Ausbau Wohnfunktion 

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Einbettung in städtebauliche und freiraumplanerische 
Entwicklung. 
 
Busbevorzugung zur Sicherung der Fahrplanstabilität 
im Umfeld VDS 
 
Verkehrsmanagementmassnahmen in Richtung Wank-
dorf/Ostermundigen zur Verhinderung von Reboundef-
fekten auf der Strasse 

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.13 Ostermundigen, Umsetzung Velohauptverbindung I 
Wegmühlegässli mit Option Dr. Zuberstrasse  
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Kleinwabern 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Vorerst ist kein P+R-Angebot an der zukünftigen Halte-
stelle Kleinwabern vorgesehen. Längerfristig wäre aber 
ein P+R am Standort Kleinwabern mit wenigen Parkfel-
dern zumindest prüfenswert. Hintergrund ist die Lage 
am Rand der Kernagglomeration in Verbindung mit dem 
dispersen Verkehrsaufkommen zwischen der MIV-Dreh-
scheibe Toffen und Wabern 
Massnahmenbedarf Priorität verkehrlich 2; räumlich 3  

 Bedarf für weitere Verkehrs-
angebote 

Angebot für Bike-Sharing ist einzuplanen.  
P+R im kleinen Rahmen wäre prüfenswert. Es wider-
spricht allerdings dem sich bereits im Bewilligungsver-
fahren befindlichen Projekt. Entsprechend wird kurz - 
bis mittelfristig darauf verzichtet.  

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Vorerst keiner 

 Anpassungsbedarf Mantel-
nutzung 

Vorerst keiner 

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Im Rahmen der Planung der Siedlungsentwicklung ist 
zu prüfen, welche Nutzungen an diesem Ort richtig sind 
(Stärkung Funktion VDS vs. Konkurrenzierung vorhan-
dener lokaler Zentren entlang der Strassenachse)  
Beschränkung der MIV-Fahrten in Richtung Kernstadt 
durch Verkehrsmanagementmassnahmen (teilweise 
schon Bestandteil des Tramverlängerungsprojekts), 
Parkraum-Management im Umfeld 
Stärkung der ÖV-Tangentiallinien nach Westen 

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.43 Köniz, LV-Verbindung Wabern-Kehrsatz Nord, Ab-
schnitt 2: Wabern, Rotes Kreuz - Grünaustrasse 

 AP5, A BM.ÖV-Nat.4 BLS, Haltestelle Kleinwabern 
 

Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP4 BM.ÖV-Ort.6.1 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Kleinwabern (Teil Ausgestal-
tung ÖV-Knoten) 

 AP4 BM.NM-VM.1.2 Köniz, VM Köniz Wabern - Bern Süd 

 AP4 BM.MIV-Auf.4.1 Köniz, Sanierung Seftigenstrasse, Tramwendeschlaufe 
Kleinwabern bis Kreisel Kehrsatz Nord  

 AP3 ÖV-Reg-11 T2 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Wabern, Teil 2 (Fuss und Rad-
weg) 

 AP3 ÖV-Reg-11 T3 Köniz, ÖV-Knotenpunkt Wabern, Teil 3 (Erschliessung 
Überbauung)  

 AP3 ÖV-Tram-1 Köniz, Verlängerung Tramlinie 9 nach Kleinwabern  

 AP3 LV-N-5 T2 Köniz, LV-Verbindung Wabern-Kehrsatz Nord, Ab-
schnitt 3 Grünaustrasse-Bächteletenweg 

 AP3 LV-N-5 T4 Köniz, LV-Verbindung Wabern-Kehrsatz Nord, Ab-
schnitt 4 Bächtelenweg-Kleinwabern 
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Niederwangen 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Potenzial für Stärkung ÖV-ÖV-Umstieg sowie MIV-ÖV 
Umstieg, aber primär nach Bern West und Köniz, Aus-
bau bzw. Einführung von P+R-Parkplätzen prüfen. 
Planerische Massnahmen zur Sicherung der erforderli-
chen Flächen sollten mit zeitlich hoher Priorität ange-
gangen werden.  
Massnahmenbedarf Priorität 1 

 Bedarf für weitere Verkehrs-
angebote 

Schaffung von Veloabstellplätzen im Umfeld der ÖV -
Haltekanten 

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Integration MIV-Parkierungsangebot in VDS 
Verbesserung der Zugänglichkeit Bahnhof von Westen 
für den Fuss- und Veloverkehr 

 Anpassungsbedarf Mantel-
nutzung 

Keiner 

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Aufwertung öffentlicher Raum und Stärkung Erkennbar-
keit / Identität 
 
Parkraum-Management im Umfeld inkl. Berücksichti-
gung bestehender privater Parkplätze in unmittelbarer 
Nähe VDS 
Verkehrsmanagement auf dem Hauptstrassennetz 
Richtung Kernstadt  
 
Die ESP-Planung und die Ausgestaltung des Fahrten-
kontingentes (ViV-Regelung) weiterentwickeln, damit 
die entsprechenden Randbedingungen im kantonalen 
Richtplan angepasst werden können.  

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.KM-Mu.08 Köniz, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt Niederwangen  
 AP5, A BM.FVV-Ü.15 Stadt Bern, Köniz; Niederbottigen/Niederwangen: Re-

gionale Verbindung Riedmoosstrasse - Moosweg 
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.44 Köniz, Landorfstrasse; Sägestrasse - Schwendistutz 

(Verkehrssicherheit) 
 AP5, A BM.ÖV-Nat.2 Bern Holligen: Entflechtung 

 
Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP4 BM.LV-Ü.11 Gemeinde Köniz, Fuss-/Veloverbindung Juch/Hallmatt -
Rehag (UF/ÜF) 

 AP4 BM.MIV-Auf.4.3 Köniz, Sanierung Freiburgstrasse, Niederwangen  
 AP1 0351.025 T6 Köniz: Ried - Bern/Freiburgstrasse, LV-Verbindung 
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Schönbühl SBB / RBS / Shoppyland  
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Als VDS aus verkehrlicher Sicht primär im Zusammen-
spiel mit dem Parkplatz des Einkaufszentrums und als 
Verknüpfung der drei Bahnhaltepunkte interessant. 
Ohne Verknüpfung mit diesen Infrastrukturen besteht 
wenig VDS-Potenzial. Bedarf für eine Aufwertung des 
öffentlichen Raums ist gegeben . 
 
Durch das Einkaufszentrum ergeben sich Synergien 
mit den vorhandenen Parkierungsanlagen. Dafür ist 
eine attraktive Tarifstruktur für die Parkierung erforder-
lich. 
 
Zusätzlich ist eine Abstimmung mit den bestehenden 
ViV- Fahrtenkontingenten notwendig.  
Massnahmenbedarf Priorität 1 

 Bedarf für weitere Verkehrs-
angebote 

Integration Sharing-Angebote der Mikromobilität  
Zu prüfen: Schaffung P+R-Angebot durch Integration 
Parkplatz Shoppyland (steht in potenziellem Konflikt 
mit ViV-Kontingenten) 
 
Integration der lokalen ÖV-Anbindung in die VDS ins-
besondere für den westlichen Teil im Umfeld Einkaufs-
zentrum 

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Verbesserung Wegführung innerhalb VDS, Anordnung 
Bushaltestelle für Umstieg zwischen Bus und Bahn op-
timieren, Verknüpfung der drei Bahnhaltestellen.  

 Anpassungsbedarf Mantel-
nutzung 

Die vorhandenen und ggf. auch neuen Mantelnutzun-
gen müssen besser «von aussen» erkennbar und se-
parat benutzbar sein  

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Prüfung einer Kombination von Entwicklung der Um-
strukturierungs- und Verdichtungsgebiete und der Pla-
nung der VDS. 
 
Gestalterische Begleitung, insbesondere (Schaffung 
von, und) starke Aufwertung des öffentlichen Raums. 
Empfohlen wird die Durchführung einer Testplanung  
 
Abstimmung mit VDS Wankdorf, da bei grossen Veran-
staltungen im Raum Wankdorf der Standort Shop-
pyland teilweise schon heute als P+R -Standort genutzt 
wird. 

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.58 Bäriswil, Verlängerung Radweg 
 AP5, A BM.MIV-

Auf.01.12 
Moosseedorf, Neugestaltung Knoten Gewerbestrasse / 
Industriestrasse 

 AP5, A BM.ÖV-Str.07 Ausbau ÖV Buslinie Nr. 38 Infrastrukturbauten Shop-
pyland und Brücke Seedorffeldstrasse  
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Zollikofen 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung VDS planerisch gesichert, Funktionalität verkehrlich 
grundsätzlich vorhanden  
Massnahmenbedarf Priorität 3 

 Bedarf für weitere Verkehrs-
angebote 

Ausbau B+R-Angebot bzw. der Veloabstellflächen  
Wendegleis für 7.5-Minuten-Takt nach Bern, führt zu 
Reduktion des Parkplatzangebots für MIV, welches 
nicht kompensiert werden soll  

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Keiner 

 Anpassungsbedarf Mantel-
nutzung 

Keiner 

 Erforderliche Begleitmass-
nahmen 

Ausweitung und Aufwertung des (noch kaum vorhan-
denen) öffentlichen Raums. Planung zusammen mit 
dem ESP. 

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.ÖV-Nat.9 RBS, Bern Zollikofen: Angebotsausbau Personenver-
kehr HVZ 

 
Massnahmen 
frühere AP Horizont  Massnahme Massnahmentitel 

 AP4 BM.LV-Ü.33 Velohauptrouten Korridor Raum Zollikofen 

 AP4 BM.MIV-Auf.5.6 Zollikofen, punktuelle Verbesserungen der Verkehrssi-
cherheit auf der Kirchlindachstrasse  

 AP4 BM.LV-Ü.21.32 Umsetzung Velohauptrouten Raum Zollikofen, Etappe 
1 

 AP3 LV-S-4 Ittigen-Zollikofen, Länggasse 
 AP3 LV-S-6 Moosseedorf-Zollikofen, Bernstrasse-Zürichstrasse 
 AP2 V-KM 2 T2 B+R-Anlagen und Velostationen, Teil 2 (Zollikofen: Un-

terzollikofen Veloparkierung Station) 
 AP1 0351.033 T7 Münchenbuchsee: Veloparkierung Bahnhof Zollikofen 

SBB 
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4.1.8 Regionale Verkehrsdrehscheibe ausserhalb der Kernagglomeration (Typ F)  

 
Belp 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung VDS planerisch gesichert, Funktionalität verkehrlich 
grundsätzlich vorhanden  
Massnahmenbedarf Priorität verkehrlich 3; räumlich 2  

 Bedarf für weitere Verkehrsan-
gebote 

Tangentiallinie in die Korridore Südost und Ost  
Einführung Car- und Bike-Sharing-Angebote 

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Schaffung eines vollwertigen Bushubs prüfen mit op-
timierter Verknüpfung zu Personenunterführung; da-
mit Umstieg zwischen den Buslinien ermöglichen 
resp. vereinfachen.  

 Anpassungsbedarf Mantelnut-
zung 

Keiner 

 Erforderliche Begleitmassnah-
men 

Umgang mit unterschiedlichen Ansprüchen (einer-
seits VDS, andererseits Dorfzentrum) klären. Dabei 
eine gute Einbettung der VDS in die zukünftige (noch 
nicht vollständig klare) räumliche Entwicklung im Pe-
rimeter der VDS sicherstellen. 

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.KM-Mu.05 Belp, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt Belp 
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.02 Belp, Schliessen Netzlücken Fuss- und Velowege-

netz, 2. Etappe 
 AP5, A BM.FVV-Ü.01.07 Velohauptroute Wichtrach - Münsingen - Belp 
 AP5, B BM.NM-VM.02.01 Belp, VM Belp 

 
Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP4 BM.MIV-Auf.4.5 Belp, BGK Dorfplatz/Dorfstrasse 
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Konolfingen 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Wichtiger ÖV-Umsteigepunkt mit kompetitivem ÖV-
Angebot in die Kernagglomeration.  Konolfingen ist 
zusätzlich ein wichtiger und attraktiver P+R - und 
B+R-Standort 
Massnahmenbedarf Priorität 2 

 Bedarf für weitere Verkehrsan-
gebote 

Stärkung/Vergrösserung P+R-Angebot prüfen  

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Keiner  

 Anpassungsbedarf Mantelnut-
zung 

Keiner 

 Erforderliche Begleitmassnah-
men 

Prüfen, ob die Anlage einer VDS mit einer Bahnhof-
Umfeld-Entwicklung (in Richtung bauliche Verdich-
tung) kombiniert werden kann.  
 
Stärkung der Direktverbindung nach Bern, da diese 
ab Konolfingen verglichen mit dem MIV schneller ist 
und so auch der Umstieg vom MIV auf den ÖV geför-
dert werden kann.  
Verkehrslenkungsmassnahmen zur Sicherstellung, 
dass der MIV die VDS primär über das Hauptstras-
sen-Netz erreicht und nicht über Nebenstrassen mit 
geringem Ausbaustandard (insbesondere ab Nord-
osten) 

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, B BM.FVV-Ü.18 Radweg Konolfingen - Zäziwil 
 AP5, B BM.FVV-Ü.02.36 Tägertschi-Konolfingen, Veloverkehr- und Fussgän-

gersicherheit  
 AP5, A BM.ÖV-Nat.3 Wankdorf Süd-Ostermundigen: Entflechtung  
 AP5, A BM.ÖV-Nat.10 Gümligen Süd: Entflechtung 

 
Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP4 BM.LV-Ü.21.29 Umsetzung Velohauptrouten Korridor Tägertschi -Ko-
nolfingen-Biglen-Zäziwil, Etappe 1 

 AP4 BM.MIV-Auf.4.6 Konolfingen, Sanierung Kreuzplatz  
 AP2 V-MIV 5.2h Konolfingen, Sanierung Emmentalstrasse 
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Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP4 BM.LV-Ü.24.7 Region Bern-Mittelland, Studie Velohauptroute 
Münsingen-Thun 

 AP4 BM.LV-Ü.32 Tangentialverbindung Kehrsatz -Belp Zentrum / Belp 
Flughafen-Münsingen 

 AP3 V-KM-B-2-b Münsingen, Velostation Bahnhof 
 AP3 MIV-E-4 T1 Münsingen, Entlastungsstrasse Nord, Teil 1 (Stras-

senraum Bahnhof West) 
 AP3 LV-N-11 Münsingen, Bahnhof LV-Verbindungen 
 AP1 0351.010 T6 Münsingen; Sanierung Ortsdurchfahrt  

 
 
 
Worb Dorf 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Bereits funktionierende Verkehrsdrehscheibe und 
wirksame Begleitmassnahmen im Umfeld (Umfah-
rung Worb inkl. flankierenden Massnahmen) reali-
siert. 
Priorität Massnahmenbedarf: 3 

 Bedarf für weitere Verkehrsan-
gebote 

Regelmässige Busverbindung nach Worb SBB (MIV -
Bündelungsdrehscheibe)  

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Keiner 

 Anpassungsbedarf Mantelnut-
zung 

Kein weiterer ausgewiesener Bedarf  

 Erforderliche Begleitmassnah-
men 

Prüfung einer kombinierten Entwicklung von VDS und 
Vorranggebiet.  
 
Stärkung der Umsteigebeziehung zwischen den un-
terschiedlichen ÖV-Linien, Abstimmung mit der VDS 
Worb SBB 
 
Verkehrsmanagement-Massnahmen für Ortszentrum 
(bereits heute vorhanden, Anpassungen und ver-
stärkte Abstimmung mit P+R Worb SBB prüfenswert) 

 
Massnahmen AP5 
und frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.ÖV-Ort.01.08 Worb, Ortsbus Haltestellen Infrastruktur 
 AP4 BM.LV-Ü.21.28 Umsetzung Velohauptroute Worb-Deisswil 
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4.1.9 Dezentrale MIV-Bündelungs-Verkehrsdrehscheibe (Typ G)  

 
Gümmenen 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Reiner P+R-Standort ohne erweiterte Funktionen. 
Priorität Massnahmenbedarf: 3 

 Bedarf für weitere Verkehrsan-
gebote 

Keiner 

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Keiner 

 Anpassungsbedarf Mantelnut-
zung 

Mantel- und Drittnutzungen im kleinen Umfang denk-
bar 

 Erforderliche Begleitmassnah-
men 

Raumplanerisch sorgfältig zu begleiten  
Ansiedlung allfälliger Mantelnutzung (Tankstelle mit 
Einkaufsmöglichkeit o.dgl.) kann geprüft werden  

 
Massnahmen 
frühere AP 

Horizont 
AP Massnahme Massnahmentitel 

 AP3 LV-S-5 Gümmenen-Laupen, Velo- und Fussgängersicherheit  

 
 
 
Niederscherli / Mittelhäusern / Schwarzenburg  
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Das Umfeld des Bahnhofs Niederscherli bietet mit 
dem kleinteiligen Wohnquartier ohne Flächen für die 
Entwicklung und der Lage abseits der Hauptstrasse 
ungünstige Voraussetzungen für eine Verkehrsdreh-
scheibe. Dies kann auch die Busanbindung Richtung 
Oberbalm nicht wirklich wettmachen. Unter Berück-
sichtigung der Rückmeldungen aus der Mitwirkung 
stehen die Standorte Bahnhof Mittelhäusern und ins-
besondere Schwarzenburg als MIV -Bündelungsdreh-
scheibe stärker im Fokus. In einem ersten Schritt ist 
deshalb die Stand ortfrage definitiv zu klären.  
Priorität Massnahmenbedarf: 1 

 Bedarf für weitere Verkehrsan-
gebote 

Schaffung P+R-Angebot 

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Verknüpfung MIV-ÖV verbessern, kurze Umsteige-
wege 
Auch ausreichendes Angebot für B+R bereitstellen  

 Anpassungsbedarf Mantelnut-
zung 

Mantel- und Drittnutzungen im kleinen Umfang denk-
bar 

 Erforderliche Begleitmassnah-
men 

Keine weiteren 

 
 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.ÖV-Nat.5 Vidmarhallen-Liebefeld-Köniz: Doppelspurausbau  
 
  



Regionalkonferenz Bern Mittelland 38  ecoptima 
Agglomerationsprogramm Bern   Ecoplan  
Massnahmenband Verkehr  B+S 
  uniola 

Toffen 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Grosses Potenzial für die Anbindung des Gebiets 
Gantrisch an den ÖV, dies gilt sowohl für die Pend-
lerströme als auch für das touristische Angebot. Letz-
teres muss aber im ÖV auf Toffen ausgerichtet und 
gefördert werden. Zudem ist eine Abstimmung der 
VDS mit der Siedlungsentwicklung erforderlich.  
 
Der Standort Toffen soll unter Einbezug überregiona-
ler Verkehrsströme und bezüglich der Anbindung 
des Gurnigel - / Gantrischgebiets noch vertieft verifi-
ziert werden. Sofern sich die Standortbeurteilung be-
stätigt, sollen mit hoher Priorität verkehrliche Mass-
nahmen erarbeitet und anschliessend umgesetzt 
werden. Dabei ist Toffen sowohl als VDS Typ G als 
auch als VDS Typ H (Tourismus- und Freizeit-VDS) 
auszugestalten. Neben der Realisierung eines P+R -
Angebots sind auch Möglichkeiten für eine deutlich 
bessere ÖV-Anbindung des Gurnigel - / Gantrischge-
biets vom Standort Toffen aus zu prüfen. Dazu 
könnte auch ein Pilotprojekt zu einem On-Demand-
Angebot gehören  
Massnahmenbedarf Priorität verkehrlich 1; räumlich 3  

 Bedarf für weitere Verkehrsan-
gebote 

Direkte ÖV-Anbindung ins Gantrischgebiet zu touris-
tischen Spitzen (allenfalls ergänzt mit On -Demand-
Angeboten); Sicherstellung genügende Kapazitäten 
Busverkehr, insbesondere auch für Freizeitverkehr 
Richtung Gantrisch 
Ausbau P+R Angebot  

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Integration grössere Parkierung in Bahnhofumfeld mit 
möglichst direktem Zugang  

 Anpassungsbedarf Mantelnut-
zung 

Prüfung von Ansiedlung von Einkauf / Gastro (Klein-
format) 

 Erforderliche Begleitmassnah-
men 

Kombination mit Entwicklung Vorranggebiet Wohnen  
Kommunikation und Wegweisung auf touristische 
Drehscheibe ausrichten  

 
Bisher liegen keine spezifisch auf eine VDS Toffen ausgerichteten Massnahmen vor.  
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Agglomerationsprogramm Bern   Ecoplan  
Massnahmenband Verkehr  B+S 
  uniola 

Wichtrach 
 

Standortbeurteilung  
und Ausbaubedarf  

Standortbeurteilung Abstimmungsbedarf mit flächenintensivem Gewerbe 
notwendig, falls verkehrliche Funktion ausgebaut 
werden soll. 
Massnahmenbedarf Priorität verkehrlich 3; räumlich 2  

 Bedarf für weitere Verkehrsan-
gebote 

Veloabstellung an zentraler Lage bei Zugang zu 
Bahnhof 

 Anpassungsbedarf Verknüp-
fung Verkehrsangebote 

Aufwertung Bushaltekante inkl. Umsetzung BehiG 
Integration Velo in VDS 

 Anpassungsbedarf Mantelnut-
zung 

Bedarf prüfen 

 Erforderliche Begleitmassnah-
men 

Etablierung VDS zusammen mit Flächenoptimierun-
gen bei den angrenzenden gewerblich -industriellen 
Nutzungen prüfen. Flankierende / planerische Mass-
nahmen betreffend Mantelnutzungen prüfen.  
Parkraummanagement im Umfeld prüfen 

 

Massnahmen AP5 Horizont Massnahme Massnahmentitel 

 AP5, A BM.FVV-Ü.01.07 Velohauptroute Wichtrach - Münsingen - Belp 

 AP5, A BM.ÖV-Nat.10 Gümligen Süd: Entflechtung 
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Agglomerationsprogramm Bern   Ecoplan  
Massnahmenband Verkehr  B+S 
  uniola 

BM.FVV-Ü.02.27 Stadt Bern, Aufwertung Wankdorffeldstrasse  B TM  

BM.FVV-Ü.02.28 Wohlen b. Bern, Neubau Geh- und Radweg Uettligen - Herren-
schwanden 

B TM  

BM.FVV-Ü.02.30 Köniz, Sanierung Freiburgstrasse, Thörishaus West B TM  

BM.FVV-Ü.02.32 Kirchlindach, Verbesserung Velosicherheit Herrenschwanden 
Kirchlindach  

B TM  

BM.FVV-Ü.02.34 Ostermundigen, Velostation Bahnhof B TM  

BM.FVV-Ü.02.36 Tägertschi-Konolfingen, Veloverkehr- und Fussgängersicherheit  B TM  

BM.FVV-Ü.02.38 Schmitten, Verbesserung Veloverbindung Bahnhof Schmitten - 
Düdingen 

B TM  
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Agglomerationsprogramm Bern   Ecoplan  
Massnahmenband Verkehr  B+S 
  uniola 

 



 

Agglomerationsprogramm 5. Generation | Bern 52/411 

5. Massnahmen Verkehr  

5.1 Strategische Planungs - und Koordinationsmassnahmen  
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Strategische Massnahme 
Region Bern -Mittelland, Verbesserung 
der Verkehrssicherheit durch 
Sanierung von Unfallschwerpunkten 
und Unfallhäufungsstelle n 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einordnung  Das Beheben und Sanieren von Unfallschwerpunkten sowie Unfallhäufungsstellen ist 
eine Daueraufgabe mit Ziel der Erhöhung der objektiven und subjektiven 
Verkehrssicherheit. Die Verringerung und Entschärfung von Gefahrenstellen und 
Unfallschwerpunkten, auch für den Fuss- und Veloverkehr steht hier im Fokus.  
 
Die Erhöhung der objektiven Verkehrssicherheit erfolgt durch flächendeckende 
Erfassung und Beurteilung der Unfallschwerpunkte. Die Massnahmen zur Sanierung 
spezifischer Unfallschwerpunkte und Einbezug des Sicherheitsaudit fliessen in die 
Strassenprojektierung ein. 

BM.Strat.01 
 
 

Massnahmenkategorie 
Strategische Planungs - und 
Koordinationsmassnahmen  
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Beschreibung und Ziel  Um die Zahl der Todesopfer und Verletzten im schweizerischen Strassenverkehr zu 
reduzieren, wurde im Jahr 2012 das Handlungsprogramm Via sicura lanciert. Bund, 
Kantone und Gemeinden sind seither verpflichtet, im Rahmen eines Black Spot 
Managements (BSM) ihr Strassennetz auf Unfallschwerpunkte (USP) und 
Unfallhäufungsstellen (UHS) zu analysieren und Massnahmen zu deren Sanierung 
umzusetzen. 
 
Der Kanton Bern verfügt über ein flächendeckendes BSM für alle USP und UHS auf 
National-, Kantons-, und Gemeindestrassen. Dieses wurde von den Regionen in ihren 
RGSK/AP integriert und in die Massnahmenentwicklung und -priorisierung einbezogen. 
 
Durch die Suche und systematische Beseitigung von Unfallschwerpunkten (USP) und 
Unfallhäufungsstellen (UHS) wird die Verkehrssicherheit an Unfallhäufungsstellen lokal 
verbessert. Die Massnahmen sind periodisch zu überprüfen und es sind 
Handlungsanweisungen zu formulieren. 
 
Definition eines Unfallschwerpunkts (USP)  
Gemäss VSS SN 641 724 «Strassenverkehrssicherheit �± Unfallschwerpunkt-
Management» ist ein Unfallschwerpunkt eine Stelle im Strassennetz, an der die Anzahl 
der Unfälle mit Personenschaden, nach Unfallschwerekategorie gewichtet 
(Berechnungswert), in einem bestimmten Perimeter und innerhalb eines Zeitraums von 
drei Jahren den vordefinierten Grenzwert erreicht oder überschreitet. Die 
Unfallschwerekategorie beschreibt die jeweils schwerste Folge eines Unfalls und wird 
folgendermassen gewichtet: 

�x Unfall mit mindestens einer getöteten oder schwerverletzten Person (U(G+SV)) = 
Gewicht 2 

�x Unfall mit mindestens einer leichtverletzten Person (U(LV)) = Gewicht 1 
Die Perimeter und Grenzwerte sind wie folgt festgesetzt: 
 

Strassentyp und Ortslage  Suchperimeter 1 Berechnungswert  
Grenzwert  
(3 Jahre)  

Autobahn und -strasse 125 m 2 x U(G+SV) + 1 x U(LV) >=8 

Hauptverkehrs- und Verbin-
dungsstrassen ausserorts 

75 m 2 x U(G+SV) + 1 x U(LV) >=5 

Hauptverkehrs- und Verbin-
dungsstrassen innerorts 

25 m 2 x U(G+SV) + 1 x U(LV) >=5 

 

Abbildung 1: Abgrenzung eines Unfallschwerpunkts (Quelle: VSS SN 641 724) 
 
Definition einer Unfallhäufungsstelle (UHS)  
Eine UHS ist wie ein Unfallschwerpunkt (USP) eine Unfallstelle, bei der Unfälle gehäuft 
vorfallen, bei welchen aber weniger strenge Kriterien erfüllt sein müssen. Unter 
anderem werden auch Sachschadenunfälle mitberücksichtigt.  
 
Der Begriff UHS wird nicht in der VSS SN 641 724, "Strassenverkehrssicherheit - 
Unfallschwerpunkt-Management" verdeutlicht. Die Suche, Analyse, Sanierung und 

 
1  Der Suchperimeter entspricht einem Kreisradius um einen einzelnen Unfall.  
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Kontrolle sind aber stark an die Norm angelehnt. Einzig die Grenzwerte und die 
berücksichtigte Unfallschwerekategorien werden anders definiert.  
 
Die Unfallschwerekategorie beschreibt die jeweils schwerste Folge eines Unfalls und 
wird folgendermassen gewichtet: 
�t Unfall mit mindestens einer getöteten oder schwerverletzten Person (U(G+SV)) = 

Gewicht 4 
�t Unfall mit mindestens einer leichtverletzten Person (U(LV)) = Gewicht 2 
�t Unfall mit ausschliesslich Sachschaden (U(SS)) = Gewicht 1 

 
Wenn der Grenzwert 10 erreicht wird, gilt die Stelle als Unfallhäufungsstelle. Wenn die 
gleiche Stelle auch den Grenzwert des USP erreicht, ist die Stelle ein USP und wird 
nicht als UHS ausgewiesen. 
 
 

Vorgehen  Unfallschwerpunkte und Unfallhäufungsstellen ohne Überschneidung mit anderen 
Maßnahmen werden mit dem Black Spot Management (BSM)  saniert (Quelle: VSS 
SN 641 724): 
�t Suche: Stellen mit wiederholten Unfallhäufungen werden anhand von Grenzwerten 

identifiziert. Da die detaillierte Bearbeitung aller Unfallschwerpunkte aus Budget- 
und Zeitgründen häufig nicht realistisch ist, erfolgt eine Priorisierung. 

�t Analyse: Die ausgewählten Stellen werden hinsichtlich sicherheitskritischer 
Faktoren untersucht. Dabei werden die Ursachen für Unfälle und infrastrukturelle 
Mängel ermittelt, die zur Unfallhäufigkeit oder -schwere beitragen. 

�t Sanierung: Auf Basis der Analyse werden geeignete Massnahmen �± baulicher oder 
verkehrstechnischer Art �± abgeleitet, in einem Sanierungskonzept 
zusammengefasst und umgesetzt. 

�t Kontrolle: Die Massnahmen werden hinsichtlich Umsetzung und Wirksamkeit 
überprüft, um eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit zu 
gewährleisten. Diese Überprüfung dient gleichzeitig der Qualitätskontrolle, um 
sicherzustellen, dass alle Arbeitsschritte fachgerecht und effizient ausgeführt 
wurden. 

Fällt ein Unfallschwerpunkt oder eine Unfallhäufungsstelle auf einen Strassenabschnitt, 
auf welchem bereits eine anderweitige Massnahme (Strassenprojekt wie Sanierung, 
Umgestaltung etc.) geplant ist, so ist der Unfallschwerpunkt oder die 
Unfallhäufungsstelle im Rahmen der Umsetzung dieser Massnahme zu sanieren. Auf 
diese Massnahme kann anstelle der Meilensteine direkt in der Tabelle unten 
hingewiesen werden. 
 

 Stand USP/UHS:  Berücksichtigt ist das Unfallgeschehen bis und mit des Jahres 
   2022. 
Region:   BM = Bern-Mittelland 
Agglomeration:  Be = Bern; üG = übriges Gebiet 
Zuständig für die Analyse und Sanierung ist der Strasseneigentümer:  
B = Bund (ASTRA); K = Kanton (zuständiger TBA-OIK), G = Gemeinde 
 
Meilensteine (Status)  
Die VSS SN 641 724 versteht das BSM als Management-Instrument, welches einen 
Unfallschwerpunkt von seiner Identifizierung bis zur erwiesenen erfolgreichen 
Sanierung begleitet. Dementsprechend ist der Fortschritt der Sanierung eines 
Unfallschwerpunkts (USP) von zentraler Bedeutung und wird durch folgende 
Meilensteine beschrieben. Die UHS werden analog behandelt. 
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Meilenstein  Beschreibung / Bedeutung  
Identifiziert Der USP oder die UHS wurde durch die Unfallschwer-

punktsuche gefunden und mittels Überprüfung als Unfall-
schwerpunkt oder Unfallhäufungsstelle bestätigt. 

Analysiert Das Unfallgeschehen und die Situation am USP/UHS 
wurden analysiert und massgebende Infrastrukturdefizite 
sind identifiziert. 

Massnahmenvorschlag Mögliche Massnahmen zur Behebung oder Verbesse-
rung der massgebenden Infrastrukturdefizite des 
USP/UHS sind ausgearbeitet. 

Projektierung Die Projektierung zur Umsetzung ausgewählter Mass-
nahmen ist abgeschlossen. 

Ausführung Das Projekt ist ausgeführt. 
In Wirkungskontrolle Jährlich bis zum dritten Jahr nach der Massnahmenaus-

führung findet eine Wirkungskontrolle durch Auswertung 
der Unfallzahlen statt. 

Erfolgreich saniert Erfolgreich sanierte USP/UHS werden aus dem BSM 
entlassen. Fällt die Wirkungskontrolle negativ aus, wer-
den die betroffenen USP/UHS einer Nachsanierung un-
terzogen. 
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Stand Meilensteine 
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Meilensteine gemäss 
BSM oder Hinweis auf 
Massnahme bei 
Sanierung im Rahmen 
eines Strassenprojekts 
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1006 USP Schönbühl, Autobahnausfahrt 
Richtung Biel, Bernstrasse  

BM Be Moosseedorf B 7 5 Ja X X X X 
   

1007 USP Bern, Bolligenstrassen - 
Schermenweg 

BM Be Bern B 5 5 Ja Umbau Anschluss 
Wankdorf (BUGAW) 

1101 USP Rubigen, Autobahnausfahrt West-
Knoten 

BM Be Rubigen B 2 2 Nein X X X X X X 
 

1103 USP Bern, Autobahnausfahrt Bern-
Wankdorf - Schermenweg Ost 

BM Be Bern B 11 5 Ja X X X X 
   

1134 USP Moosseedorf, Autobahn A1 
Grauholz - Schönbühl 

BM Be Moosseedorf B 3 4 Ja X X X X X 
  

1135 USP Bern, Autobahn A1 Wankdorf BM Be Bern B 2 4 Ja X 
      

1136 USP Bern, Autobahn A1 Wylerholz BM Be Bern B 16 5 Ja X X X 
    

1138 USP Ittigen, Autobahn A1 Wankdorf - 
Grauholz 

BM Be Ittigen B 9 4 Ja X 
      

1222 USP Mattstetten, Autobahn A1 
Schürguet 

BM Be Mattstetten B 24 5 Ja X X X X 
   

1304 USP Urtenen-Schönbühl, Autobahn A1 
Dorniacher 

BM Be Urtenen-
Schönbühl 

B 5 4 Ja X X X X 
   

1305 USP Bern, Weyermansshaus Autobahn 
A12 Rampe auf A1 

BM Be Bern B 3 1 Nein X 
      

1343 USP Bern, Murtenstrasse - 
Bremgartenstrasse (Forsthaus) 

BM Be Bern B 6 5 Ja X X X X X X 
 

1345 USP Bolligen, A1 Wildüberführung 
Grauholz 

BM Be Bolligen B 0 3 Ja X X X X X 
  

1365 USP Bern, Tiefenaustrasse - 
Neufeldtunnel 

BM Be Bern B 2 1 Nein X 
      

1382 USP Bern, Autobahn A6 Schosshalde BM Be Bern B 15 5 Ja X 
      

1403 USP Bern, Autobahnanschluss Bern-
Bümpliz 

BM Be Bern B 1 3 Ja X 
      

1404 USP Bern, Autobahnausfahrt Bern-
Wankdorf - Schermenweg West 

BM Be Bern B 6 4 Ja X 
      

1420 USP Kiesen, Walleried BM Be Kiesen B 11 3 Ja X 
      

1449 USP Bern, Autobahn A6 Egghölzli BM Be Bern B 8 1 Nein X 
      

5012 UHS Kehrsatz, Kreisel Bernstrasse �± 
Seftigenstrasse �± Im Breitenacker 

BM Be Kehrsatz K 14 1 Nein 
       

5026 UHS Worb, Zufahrt Mirgros BM Be Worb K 10 1 Nein 
       

5018 UHS Köniz, Kreisel 
Schwarzenburgstrasse - 
Könizsstrasse 

BM Be Köniz K 11 1 Nein 
       

1059 USP Bolligen, Bolligenstrasse - 
Worblentalsstrasse 

BM Be Bolligen K 3 3 Ja X X X 
    

1092 USP Zollikofen, Bernstrasse - 
Schulhausstrasse - Kreuzstrasse 

BM Be Zollikofen K 8 5 Ja X X X X 
   

1095 USP Bern, Weissensteinstrasse - 
Könizstrasse 

BM Be Bern K 5 4 Ja X X X 
    

1155 USP Ostermundigen, Kreisel Kreuzweg BM Be Ostermundigen K 6 5 Ja X X X X X 
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Meilensteine gemäss 
BSM oder Hinweis auf 
Massnahme bei 
Sanierung im Rahmen 
eines Strassenprojekts 
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1205 USP Bern, Wankdorfplatz BM Be Bern K 20 5 Ja X X X X X X 
 

1225 USP Münchenbuchsee, Lyssstrasse - 
Mühlestrasse 

BM Be Münchenbuchsee K 4 1 Nein X X 
     

1259 USP Bern, Neue Murtenstrasse - 
Riedbachstrasse 

BM Be Bern K 4 2 Nein X X X 
    

1264 USP Bern, Seftigenstrasse - 
Monbijoustrasse 

BM Be Bern K 4 2 Nein X X X 
    

1313 USP Köniz, Schloss-Kreisel BM Be Köniz K 0 2 Nein X 
      

1317 USP Worb, Käsereikreisel BM Be Worb K 1 1 Nein X X X X X X 
 

1328 USP Wohlen, Kreisel Bernstrasse - 
Dorfstrasse - Hofenstrasse 

BM Be Wohlen bei Bern K 2 2 Nein X 
      

1329 USP Bern, Schermenweg Ausfahrt 
Werkhof 

BM Be Bern K 5 1 Nein Umgestaltung 
Anschluss Wankdorf 

1338 USP Bern, Mingerkreisel BM Be Bern K 5 4 Ja X X X X X X 
 

1342 USP Bern, Murtenstrasse - 
Steigerhubelstrasse 

BM Be Bern K 9 4 Ja X 
      

1349 USP Bern, Guisanplatz BM Be Bern K 2 3 Ja X 
      

1355 USP Wichtrach, Bernstrasse - 
Chäsereiweg - Lochweg 

BM Be Wichtrach K 0 2 Nein X X X X X X 
 

1356 USP Urtenen-Schönbühl, Lyssstrasse - 
Solothurnstrasse 

BM Be Urtenen-
Schönbühl 

K 0 2 Nein X X 
     

1360 USP Belp, Bahnhofstrasse - 
Belpberstrasse 

BM Be Belp K 1 1 Nein X 
      

1361 USP Vechigen, Lindental Längmatt BM Be Vechigen K 1 3 Ja X 
      

1362 USP Bern, Freiburgstrasse - 
Turnierstrasse 

BM Be Bern K 5 5 Ja X 
      

1364 USP Bern, Seftigenstrasse - 
Morillonstrasse 

BM Be Bern K 3 2 Nein X 
      

1366 USP Bern, Tiefenaustrasse - Kastellweg 
- Thromannmätteliweg 

BM Be Bern K 1 1 Nein X 
      

1367 USP Ostermundigen, Bernstrasse - 
Umfahrungsstrasse 

BM Be Ostermundigen K 4 3 Ja X X X X 
   

1374 USP Köniz, Könizstrasse - 
Turnierstrasse 

BM Be Köniz K 0 2 Nein X 
      

1376 USP Muri bei Bern, Worbstrasse - 
Moosstrasse 

BM Be Muri bei Bern K 3 3 Ja X 
      

1377 USP Bäriswil, Bernstrasse - Dorfstrasse BM Be Bäriswil K 2 2 Nein X X 
     

1390 USP Konolfingen, Kreisel Bernstrasse - 
Thunstrasse 

BM Be Konolfingen K 2 3 Ja X 
      

1395 USP Ausserortschwaben, Kreisel Ästu BM Be Meikirch K 1 2 Nein X 
      

1409 USP Bern, Murtenstrasse Hst. 
Weyermannshaus 

BM Be Bern K 5 3 Ja X 
      

1415 USP Rüfenacht, Langenloh BM Be Worb K 3 2 Nein X X X X X X 
 

1433 USP Zollikofen, Bernstrasse - 
Kirchlindachstrasse 

BM Be Zollikofen K 6 2 Nein X 
      

1434 USP Niederwangen b. Bern, 
Freiburgstrasse - Schwendistutz 

BM Be Köniz K 4 1 Nein X 
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Meilensteine gemäss 
BSM oder Hinweis auf 
Massnahme bei 
Sanierung im Rahmen 
eines Strassenprojekts 
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1438 USP Münchenbuchsee, Bernstrasse - 
Kipfgasse - Talstrasse 

BM Be Münchenbuchsee K 3 1 Nein X 
      

1439 USP Münchenbuchsee, Bernstrasse - 
Hofwilweg - Unterfeldweg 

BM Be Münchenbuchsee K 5 2 Nein X 
      

1440 USP Worblaufen, Tiefenaustrasse - 
Worblaufenstrasse 

BM Be Ittigen K 5 2 Nein X 
      

1443 USP Niederscherli, 
Schwarzenburgstrasse - 
Oberbalmstrasse 

BM Be Köniz K 6 2 Nein X 
      

1444 USP Zollikofen, Bernstrasse Bahnhof BM Be Münchenbuchsee K 2 3 Ja X 
      

5029 UHS Köniz, Bläuackergraben, Kurve 
Unterführung 

BM Be Köniz G 10 1 Nein 
       

1009 USP Bern, Kornhausbrücke BM Be Bern G 3 1 Nein X 
      

1016 USP Ittigen, Grauholzstrasse - 
Längfeldstrasse 

BM Be Ittigen G 2 4 Ja X 
      

1019 USP Bern, Bollwerk - Speichergasse BM Be Bern G 10 5 Ja Zukunft Bahnhof Bern, 
Baustein 3b (351.3.159) 

1021 USP Köniz, Kirchstrasse - 
Morillonstrasse 

BM Be Köniz G 5 3 Ja BM.LV-Ü.16 

1064 USP Bern, Viktoriaplatz BM Be Bern G 6 1 Nein X X X X X X X 

1079 USP Bern, Viktoriarain - 
Wyttenbachstrasse 

BM Be Bern G 5 2 Nein X X X 
    

1080 USP Bern, Bahnhofplatz BM Be Bern G 1 3 Ja X 
      

1081 USP Köniz, Schwarzenburgstrasse - 
Waldeggstrasse - Hessstrasse 

BM Be Köniz G 7 1 Nein X 
      

1087 USP Bern, Bollwerk - Lorrainebrücke - 
Hodlerstrasse - 
Schützenmattstrasse 

BM Be Bern G 4 4 Ja Zukunft Bahnhof Bern, 
Baustein 3b (351.3.159) 

1090 USP Bern, Fellerstrasse - 
Waldmannstrasse 

BM Be Bern G 3 4 Ja X X X 
    

1097 USP Bern, Ostring - Thunstrasse - 
Muristrasse 

BM Be Bern G 9 5 Ja Gesamterneuerung 
Thunstrasse - Ostring 
(351.027) 

1099 USP Bern, Thunplatz BM Be Bern G 12 5 Ja BM.FVV-Ü.03.11 

1100 USP Bern, Helvetiaplatz BM Be Bern G 9 2 Nein BM.MIV-Auf.03.01 

1175 USP Ostermundigen, Bernstrasse - 
Bahnhofstrasse - Poststrasse 

BM Be Ostermundigen G 6 1 Nein X 
      

1180 USP Bern, Kornhausplatz BM Be Bern G 2 1 Nein X 
      

1195 USP Bern, Neubrückstrasse - 
Engehaldenstrasse 

BM Be Bern G 3 3 Ja Zukunft Bahnhof Bern, 
Baustein 3b (351.3.159) 

1254 USP Bern, Monbijoustrasse - 
Kappelenstrasse 

BM Be Bern G 6 3 Ja X X X X X 
  

1263 USP Bern, Effingerstrasse - 
Zieglerstrasse 

BM Be Bern G 4 1 Nein X X X 
    

1287 USP Schönbühl, Im Sand BM Be Urtenen-
Schönbühl 

G 4 4 Ja X 
      

1312 USP Bümpliz, Post-Kreisel BM Be Bern G 0 1 Nein X 
      

1316 USP Bern, Eigerplatz BM Be Bern G 6 5 Ja X 
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1326 USP Bern, Laupenstrasse - 
Seilerstrasse 

BM Be Bern G 1 2 Nein X 
      

1327 USP Ittigen, Papiermühlestrasse - 
Worblentalstrasse - 
Grauholzstrasse 

BM Be Ittigen G 5 2 Nein X 
      

1332 USP Bern, Kreisel Länggasse - 
Bremgartenstrasse 

BM Be Bern G 4 4 Ja X X X 
    

1334 USP Ittigen, Kreisel Talweg - 
Grauholzstrasse - Jurastrasse 

BM Be Ittigen G 3 2 Nein X 
      

1337 USP Bern, Standstrasse - 
Winkelriedstrasse - 
Stauffacherstrasse 

BM Be Bern G 6 1 Nein X 
      

1348 USP Bern, Monbijoustrasse, Haltestelle 
Monbijou 

BM Be Bern G 11 5 Ja X X X 
    

1350 USP Bern, Monbijoustrasse - 
Giessereiweg 

BM Be Bern G 1 2 Nein X X X 
    

1352 USP Bern, Monbijoustrasse - 
Weissenbühlweg 

BM Be Bern G 3 4 Ja X X X 
    

1353 USP Bern, Monbijoustrasse - 
Kappelenstrasse 

BM Be Bern G 0 2 Nein X 
      

1354 USP Bern, Fussgängerstreifen Bahnhof 
Bollwerk 

BM Be Bern G 0 1 Nein X X X 
    

1359 USP Bern, Effingerstrasse - 
Seilerstrasse 

BM Be Bern G 0 1 Nein X X X 
    

1363 USP Bern, Schlossstrasse, Haltestelle 
Steigerhubel Ost 

BM Be Bern G 0 3 Ja X X X 
    

1375 USP Ostermundigen, Untere Zollgasse - 
Forel-Strasse - Unterdorfstrasse 

BM Be Ostermundigen G 10 4 Ja X 
      

1380 USP Bern, Kornhausplatz - Nägeligasse BM Be Bern G 7 5 Ja X 
      

1388 USP Bern, Marktgasse - Kramgasse - 
Kornhausplatz 

BM Be Bern G 0 2 Nein X 
      

1396 USP Bern, Bundegasse - 
Hirschengraben - Effingerstrasse - 
Monbijoustrasse 

BM Be Bern G 0 2 Nein X 
      

1397 USP Bern, Sulgeneckstrasse - 
Sulgenrain 

BM Be Bern G 1 1 Nein X 
      

1399 USP Ostermundigen, Kreisel 
Bahnhofstrasse - Obere Zollgasse 

BM Be Ostermundigen G 6 4 Ja X 
      

1407 USP Ostermundigen, Bernstrasse - 
Mitteldorfstrasse 

BM Be Ostermundigen G 7 2 Nein X 
      

1417 USP Bern, Effingerstrasse BM Be Bern G 4 1 Nein X 
      

1431 USP Bern, Schlossstrasse BM Be Bern G 6 2 Nein X 
      

1436 USP Bern, Schanzenstrasse - 
Stadtbachstrasse 

BM Be Bern G 2 1 Nein X 
      

1437 USP Bern, Breitenrainstrasse - 
Greyerzstrasse 

BM Be Bern G 5 2 Nein X 
      

5017 UHS Schwarzenburg, Bernstrasse 
(Studengraben, Trungglimoos) 

BM üG Schwarzenburg K 10 1 Nein 
       

1088 USP Riggisberg, K230.1 zwischen Laas 
und Gurnigel Bad 

BM üG Riggisberg K 7 3 Ja X X X 
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Meilensteine gemäss 
BSM oder Hinweis auf 
Massnahme bei 
Sanierung im Rahmen 
eines Strassenprojekts 
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1236 USP Riggisberg, K230.1 Seliwald BM üG Riggisberg K 2 3 Ja X 
      

1283 USP Rüschegg / Schwarzenburg, 
Granegg 

BM üG Schwarzenburg K 13 5 Ja X 
      

1333 USP Rüeggisberg, Gurnigelstrasse 
Selene 

BM üG Rüeggisberg K 4 1 Nein X 
      

1398 USP Gurnigelstrasse, Schwarzseehölzli BM üG Riggisberg K 0 1 Nein X 
      

1456 USP Rüschegg, Schürried BM üG Rüschegg K 5 1 Nein X 
      

1216 USP Münchenwiler, Salvenachstrasse BM üG Münchenwiler G 2 1 Nein X 
      

 
 
Hintergrund:  �x TBA, Unfallschwerpunkt-Management, Unfalldaten bis 2022 (Stand 

08.06.2023) 
�x VSS SN 641 724 Strassenverkehrssicherheit, Unfallschwerpunkt-Management 
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5.2 Fuss - und Veloverkehr  
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, Fussgängerfreundliche 
Innenstadt, Gestaltung 
Hodlerstrasse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde Andere, Bern 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 10.00 01.01.2032 31.12.2034 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 
�± Bund: voraussichtlich 30-40 % 
�± Kanton: voraussichtlich 35 % der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten 
gemäss Art. 59/60 SG 

 

BM.FVV-F.05 
 
AP5-Horizont 

B-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  Die Hodlerstrasse dient im heutigen Zustand vor allem dem motorisierten Verkehr. Sie 

bildet eine verkehrliche Achse und kann kaum als Begegnungs- und Aufenthaltsort in 
der Innenstadt genutzt werden. 
 
Im Stadtentwicklungskonzept 2016 (STEK) wird die Strasse als 
Quartierverbindungsstrasse eingestuft. Mit der geplanten Sanierung und Erweiterung 
des Kunstmuseums soll hier jedoch ein neuer Ort für Begegnung entstehen. Wichtiger 
Bestandteil der geplanten Erweiterung des Kunstmuseums ist die Aufwertung der 
Hodlerstrasse. Diese soll sowohl für Museumsbesucher*innen wie auch für die 
Bevölkerung zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden. 
 
Mit der Umgestaltung der Hodlerstrasse wird die bestehende Verkehrsachse zum 
städtischen Strassenraum für Begegnung (Kunstmeile). Mit dieser Massnahme können 
das Stadtklima, die Fuss- und Veloführung und die Aufenthaltsqualität wirkungsvoll 
verbessert werden. Dazu gehört nebst baulichen Massnahmen (Verlegung Ausfahrt 
Metroparking mit Abbiegemöglichkeiten in beiden Richtungen in die Schüttestrasse, 
Neugestaltung Strassenraum) eine massvolle Verkehrsberuhigung. Das im Rahmen 
der neuen Gestaltung einzuführende Verkehrsregime wird in den nächsten Jahren 
mittels einer lernenden Planung versuchsweise eruiert. Dabei sind insbesondere den 
Interessen des Wirtschaftsverkehrs sowie den unerwünschten Verkehrsverlagerungen 
Rechnung zu tragen. 

 
Machbarkeit  Zur Sanierung und Erweiterung des Kunstmuseums besteht ein Wettbewerbsergebnis. 

Zur Umgestaltung des Strassenraumes sowie der Verlegung der Ausfahrt des Metro-
Parkings besteht eine Machbarkeitsstudie. 

 
Planungsstand  1 
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Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 31.12.2019 Studie Gemeinde 

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.01.2032 Baubeginn Gemeinde 
 31.12.2034 Inbetriebnahme Gemeinde 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Fusswegnetz 
 Bezug zu Handlungsbedarf  - Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 

Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Fusswegnetzes 
um (Daueraufgabe) 
- Aufwertung Aufenthaltsqualität in den Siedlungszentren 
und Bereichen mit bestehendem oder erwartetem hohen 
Fussverkehrsaufkommen 
- Klima- und siedlungsverträglicher Strassenraum 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Fusswegnetz 
 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 
Siedlung (WK 2)  WK 2.2 Aufwertung der öffentlichen Freiräume im 

Siedlungsgebiet 
 Sicherheit (WK 3)  WK 3.1 Erhöhung objektive und subjektive 

Verkehrssicherheit 
 Umwelt (WK 4)  WK 4.1 Reduktion von Luftschadstoff- und 

Treibhausgasemissionen sowie von Lärmemissionen 
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Festsetzung   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

�± Bern, Zukunft Bahnhof Bern (ZBB) 
�± Stadt Bern, Fussgängerfreundliche Innenstadt, Gestaltung Schützenmatte 
�± Stadt Bern, Fussgängerfreundliche Innenstadt, Umgestaltung Bären- und      
Waisenhausplatz 
�± Stadt Bern, 2. Tramachse Ost 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

�± Stadtentwicklungskonzept STEK 2016, Stadt Bern 
�± Masterplan Veloinfrastruktur, Stadt Bern 2024 
�± Masterplan Fussverkehr, Stadt Bern 2024 
�± Wettbewerbsergebnis Erweiterung Kunstmuseum, 2024 
�± Machbarkeitsstudie Verlegung Ausfahrt Metro-Parking, 2019 
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 Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, Fussgängerfreundliche 
Innenstadt, Umgestaltung Bären - 
und Waisenhausplatz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde ewb 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 15.00 01.06.2027 01.06.2030 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 
 

 

BM.FVV-F.07 
 
AP5-Horizont 

A-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  Bären- und Waisenhausplatz bilden den wichtigsten öffentlichen Stadtraum zwischen 

der unteren Altstadt und dem Bahnhofsplatz. Durch ihre zentrale Lage, ihre Grösse und 
ihr einmaliges Umfeld kommt ihnen eine besondere Bedeutung unter den Plätzen der 
Stadt Bern zu, die es bei der Neugestaltung zu beachten gilt. Der Waisenhausplatz 
wurde bis vor rund 20 Jahren als Parkplatz genutzt und hat auch heute noch diese 
bauliche Ausprägung. Die grösste Herausforderung im Rahmen der Umgestaltung ist 
es, die Vielfalt der Nutzungen auf beiden Plätzen zu berücksichtigen, insbesondere 
auch, dass sich die Nutzungen über den Tag immer wieder ändern. Bei keinem 
anderen Platz in der Stadt Bern besteht eine vergleichbar hohe Nutzungsdichte mit 
ebenso raschen und häufigen Nutzungsänderungen. Trotz der unterschiedlichen 
Nutzungsansprüche sollen attraktive und flexible Aufenthaltsräume geschaffen werden 
und gleichzeitig den Ansprüchen des Veloverkehrs, der Anlieferung, der Erschliessung 
durch den öffentlichen Verkehr sowie der Gestaltung Rechnung getragen werden. 
Die geplanten Massnahmen umfassen die Optimierung der Verkehrslenkung und -
sicherheit, die Verwendung adäquater Materialien, passende Möblierung zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität, Massnahmen zur Klimaverbesserung mit 33 neuen 
Bäumen, Schwammstadt mit Versickerung und Verdunstung Regenwasser über 
Pflästerungsfugen, eine barrierefreie Gestaltung und die Schaffung von freien Flächen 
für flexible Nutzungen. 
 
Gesondert auszuweisen sind folgende verkehrliche Massnahmen: 
�t Umsetzung einer grossen Begegnungszone 
�t Organisation Veloparkierung 
�t Bereinigung Verkehrsführung Langsamverkehr 
�t Klärung Anlieferverkehr 
�t Durch die Begegnungszone wird der Verkehrsfluss beruhigt und die 

Verkehrssicherheit verbessert. 
 
Gemeinsam mit der Denkmalpflege wurden die besten Klimamassnahmen gemäss 
UNESCO-Richtlinien evaluiert, wobei insbesondere die Klimawirksamkeit und 
zusätzliche Begrünungsoptionen berücksichtigt wurden. 
Das Gesamtprojekt weist Investitions- und Planungskosten von 30 Mio auf. Die oben 
erwähnten Verkehrsmassnahmen betreffen rund 50 Prozent der Platzfläche (in der 
Grafik gelb dargestellt). Dieser Flächenanteil im Umfang von 15 Mio wird zur 
Mitfinanzierung im Agglomerationsprogramm Bern beantragt. 

 
Machbarkeit  Die Machbarkeit ist im Bauprojekt nachgewiesen. 
 
Planungsstand  2 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.10.2022 Studie Gemeinde 
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 18.05.2025 Finanzierungsbeschluss Gemeinde 

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.06.2026 Plangenehmigung/Baubewilligung Gemeinde 
 01.06.2027 Baubeginn Gemeinde 
 01.06.2030 Inbetriebnahme Gemeinde 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Fusswegnetz 
 Bezug zu Handlungsbedarf  Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 

Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Fusswegnetzes 
um (Daueraufgabe) 
Aufwertung Aufenthaltsqualität in den Siedlungszentren 
und Bereichen mit bestehendem oder erwartetem hohen 
Fussverkehrsaufkommen 
Klima- und siedlungsverträglicher Strassenraum 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Fusswegnetz 
 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 
Siedlung (WK 2)  WK 2.2 Aufwertung der öffentlichen Freiräume im 

Siedlungsgebiet 
 Sicherheit (WK 3)  WK 3.1 Erhöhung objektive und subjektive 

Verkehrssicherheit 
 Umwelt (WK 4)  WK 4.2 Minimierung des Ressourcenverbrauchs und 

Aufwertung von Natur- und Grünräumen 
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Festsetzung   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

Stadt Bern, Fussgängerfreundliche Innenstadt, Gestaltung Hodlerstrasse (BM.FVV-
F.05) 

Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

- SRV Bären- Waisenhausplatz Umgestaltung 
- Kostenvoranschlag und Herleitung Anteil AP5 
- Normalprofil Bärenplatz und Waisenhausplatz 
- Gestaltungsplan 
- Gesuch für vorzeitigen Baubeginn wird zu gegebenem Zeitpunkt vom 
Massnahmenträger gestellt. 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, Ausbau Angebot 
Velostationen Bahnhof Bern, 
Ersatzstandort Bollwerk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde SBB 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 20.00 01.01.2030 31.12.2033 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 

 

BM.FVV-V.05 
 
AP5-Horizont 

A-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  �,�P���8�P�I�H�O�G���G�H�V���+�D�X�S�W�E�D�K�Q�K�R�I�V���%�H�U�Q���L�V�W���H�L�Q���%�H�G�D�U�I���Y�R�Q�������¶���������9�H�O�R�D�E�V�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���E�L�V��

�����������D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����'�D�V���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���H�L�Q�H�P���$�X�V�E�D�X���Y�R�Q�����¶���������$�E�V�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���L�Q���Q�H�X�H�Q��
Velostationen. Einerseits ist der Bau einer Velostation im Eratzneubau Bubenbergplatz 
4b der B�X�U�J�H�U�J�H�P�H�L�Q�G�H���%�H�U�Q���P�L�W�����¶���������E�L�V�����¶���������$�E�V�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�����%�0���)�9�9-
V.06). Andererseits soll im Ersatzneubau für die Gebäude Bollwerk 2-8 (SBB) eine 
�9�H�O�R�V�W�D�W�L�R�Q���P�L�W�����¶���������E�L�V�����¶���������$�E�V�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���X�P�J�H�V�H�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q�� 
 
Derzeit wird der Projektwettbewerb für den Neubau vorbereitet und die 
Planungsvereinbarung zwischen SBB und der Stadt Bern für die Velostation 
ausgearbeitet. Gemäss momentanem Planungsstand ist vorgesehen, die Velostation in 
drei Untergeschossen des Ersatzneubaus unterzubringen. In der Gesamtanzahl der 
Plätze ist die Ersatzpflicht der SBB für die 270 Plätze der heute bestehenden 
Velostation Bollwerk enthalten. 
 
Die Massnahme bewirkt eine bedeutende Verbesserung für den Veloverkehr in 
Kombination mit der Bahn (Verkehrsdrehscheibe Bahnhof Bern). Die 
Umsteigebeziehungen Veloverkehr/Bahn werden attraktiver und der Modalsplit wird 
zugunsten des ÖV und des Velos verbessert. 

 
Machbarkeit  Die Machbarkeit ist in der Vorstudie von 2024 zum Ersatzneubau nachgewiesen 
 
Planungsstand  2 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.01.2024 Studie Gemeinde 
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Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.01.2030 Baubeginn Gemeinde 
 31.12.2033 Inbetriebnahme Gemeinde 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Attraktive Umsteigebeziehungen 
 Bezug zu Handlungsbedarf  Weitere Aufwertung Zugänge Bahnhof Bern, 

Bahnhaltestellen Europaplatz Nord und Wankdorf 
 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velonetz und ausreichend 

Veloabstellplätze, die gut erreichbar sind. Zudem sind 
quartierintern und -verbindende Wege als Basis einer 
Stadt/Gemeinde der kurzen Wege für die Abdeckung der 
alltäglichen Wege wie Einkauf, Begleitwege, Mobilität von 
Kindern, Familien und älteren Personen, Naherholung 
wichtig 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.2 Verbesserung der Intermodalität und aktive 
Steuerung der Mobilitätsnachfrage 
WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 

Siedlung (WK 2)   
 Sicherheit (WK 3)   
 Umwelt (WK 4)   
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Zwischenergebnis   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

Verkehrsdrehscheibe Bahnhof Bern 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

- Ersatzneubau Bollwerk 2-8 / Gesamtlogistikzentrum Bahnhof Bern 
- Pflichtenheft Velostation Bollwerk 
- Übersichtsplan Velostation Bollwerk 
- Grundrisse Velostation Bollwerk 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, Ausbau Angebot 
Velostationen Bahnhof Bern, 
Velostation Bubenbergplatz 4b  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde Burgergemeinde Bern 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 16.00 01.01.2030 31.12.2032 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 

 

BM.FVV-V.06 
 
AP5-Horizont 

A-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  �,�P���8�P�I�H�O�G���G�H�V���+�D�X�S�W�E�D�K�Q�K�R�I�V���%�H�U�Q���L�V�W���H�L�Q���%�H�G�D�U�I���Y�R�Q�������¶���������9�H�O�R�D�E�V�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���E�L�V��

�����������D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����'�D�V���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���H�L�Q�H�P���$�X�V�E�D�X���Y�R�Q�����¶���������$�E�V�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���L�Q���Q�H�X�H�Q��
Velostationen. Einerseits ist der Bau einer Velostation im Eratzneubau Bollwerk 2-8 
(SBB) mit ���¶���������E�L�V�����¶���������$�E�V�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�����%�0���)�9�9-V.05). Andererseits ist 
der Bau einer Velostation im Ersatzneubau 4b (Velostation 4b) der Burgergemeinde 
�%�H�U�Q���P�L�W�����¶���������E�L�V�����¶���������$�E�V�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�����'�L�H���/�D�J�H���G�H�U���Q�H�X�H�Q���9�H�O�R�V�W�D�W�L�R�Q��
ermöglicht eine Anbindung an die neue Unterführung und einen Zusammenschluss mit 
der bestehenden Velostation Milchgässli. Der Zeitplan für die Umsetzung der 
Velostation richtet sich nach dem Zeitplan für den Ersatzneubau der Burgergemeinde. 
 
Mit dem Neubau der Velostation 4b wird der Ausbau des Veloabstellplatzangebots im 
Bahnhofumfeld massgeblich unterstützt, womit die  Mobilitätskette mit umwelt- und 
stadtverträglichen Verkehrsmitteln gestärkt werden soll. Die Massnahmen bewirken 
eine bedeutende Verbesserung für den Veloverkehr in Kombination mit der Bahn. Die 
Umsteigebeziehungen Veloverkehr/Bahn werden attraktiver und der Modalsplit wird 
zugunsten des ÖV und des Velos verbessert . 

 
Machbarkeit  Die Machbarkeit der Velostation ist mit der Studie von November 2021 nachgewiesen 
 
Planungsstand  2 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 31.12.2021 Studie Gemeinde 
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Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.01.2030 Baubeginn Gemeinde 
 31.12.2032 Inbetriebnahme Gemeinde 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Attraktive Umsteigebeziehungen 
 Bezug zu Handlungsbedarf  Weitere Aufwertung Zugänge Bahnhof Bern, 

Bahnhaltestellen Europaplatz Nord und Wankdorf 
 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velonetz und ausreichend 

Veloabstellplätze, die gut erreichbar sind. Zudem sind 
quartierintern und -verbindende Wege als Basis einer 
Stadt/Gemeinde der kurzen Wege für die Abdeckung der 
alltäglichen Wege wie Einkauf, Begleitwege, Mobilität von 
Kindern, Familien und älteren Personen, Naherholung 
wichtig 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.2 Verbesserung der Intermodalität und aktive 
Steuerung der Mobilitätsnachfrage 
WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 
 

Siedlung (WK 2)   
 Sicherheit (WK 3)   
 Umwelt (WK 4)   
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Festsetzung   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

Verkehrsdrehscheibe Bahnhof Bern 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

- Machbarkeitsstudie Velostation 4b 
- Entwurf Pflichtenheft Velostation 4b 
- Entwurf Wettbewerbsprogramm Ersatzneubau Bubenbergplatz 4b 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, Ausbau Angebot 
Velostationen Bahnhof Bern, 
weitere Standorte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde  

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 10.00 01.01.2033 31.12.2035 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 
 

 
Massnahmenbeschrieb  Der Veloverkehr in Bern nimmt stetig zu, seit 2014 im Durchschnitt mit 5 - 10% pro 

Jahr. Damit wächst auch die Anzahl an abgestellten Velos an der Verkehrsdrehscheibe 
Bahnhof. Für die bis zu 5500 abgestellten Velos stehen heute nur 4600 Plätze zur 
Verfügung. Die nahe am Zielort gelegenen Veloabstellplätze sind massiv überbelegt. 
Die Nachfrage nach Veloabstellplätzen wird bis 2035 auf 12000 Plätze ansteigen. 
Prioritäre Velostationen werden nach dem internationalen Velo-Standard gebaut. 

BM.FVV-V.07 
 
AP5-Horizont 

B-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Zentral ist dabei die Lage, welche auf dem Weg zum Ziel liegen muss. Die Zufahrten 
sind von der Veloroute aus direkt ersichtlich und ohne Hindernisse erreichbar. Die 
Zugänge sind grosszügig ausgestaltet, die Raumatmosphäre in der Velostation 
ansprechend und übersichtlich. Von der Velostation sind die Zielorte Perron und/oder 
Innenstadt auf direkten Weg erreichbar. 
 
Konkret liegen Projekte für drei grosse Velostationen bei den Bahnhofszugängen vor: 
�:�H�U�G�H�Q���G�L�H���9�H�O�R�V�W�D�W�L�R�Q�H�Q���/�l�Q�J�J�D�V�V�H�����F�D�������¶���������3�O�l�W�]�H�����,�Q�E�H�W�Uiebnahme 2031, AP 1. 
�X�Q�G���������*���������%�X�E�H�Q�E�H�U�J�S�O�D�W�]�����E�������¶���������E�L�V�����¶���������3�O�l�W�]�H�����,�Q�E�H�W�U�L�H�E�Q�D�K�P�H���������������%�0���)�9�9-
�9�����������X�Q�G���%�R�O�O�Z�H�U�N�����P�L�Q�G�������¶���������3�O�l�W�]�H�����,�Q�E�H�W�U�L�H�E�Q�D�K�P�H���������������%�0���)�9�9-V.05) gebaut, 
kann bis 2035 zwar ein Grossteil der nötigen Plätze an attraktiver Lage bereitgestellt 
werden , jedoch werden weitere Velostationen vorzusehen sein. Zurzeit liegen noch 
keine verfügbaren Flächen für Projektentwicklungen vor. 

 
Machbarkeit  - 
 
Planungsstand  1 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.01.2027 Studie Gemeinde 
 01.01.2033 Baubeginn Gemeinde 
 31.12.2035 Inbetriebnahme Gemeinde 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Attraktive Umsteigebeziehungen 
 Bezug zu Handlungsbedarf  Weitere Aufwertung Zugänge Bahnhof Bern, 

Bahnhaltestellen Europaplatz Nord und Wankdorf 
 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velonetz und ausreichend 

Veloabstellplätze, die gut erreichbar sind. Zudem sind 
quartierintern und -verbindende Wege als Basis einer 
Stadt/Gemeinde der kurzen Wege für die Abdeckung der 
alltäglichen Wege wie Einkauf, Begleitwege, Mobilität von 
Kindern, Familien und älteren Personen, Naherholung 
wichtig 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.2 Verbesserung der Intermodalität und aktive 
Steuerung der Mobilitätsnachfrage 
WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 

Siedlung (WK 2)   
 Sicherheit (WK 3)   
 Umwelt (WK 4)   
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Zwischenergebnis   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 
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Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

BM.FVV-V.05 und BM.FVV-V.06 
Verkehrsdrehscheibe Bahnhof Bern 
 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

Strategie Veloabstellplätze im Bahnhofumfeld, Gesamtkonzept 2018 
Organisation Veloparkierung Bahnhof Bern 2022-2035, 2022 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, BGK Bollwerk 
Aufwertung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde SBB, Transportunternehmen 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 9.00 01.01.2032 31.12.2033 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 

 

BM.FVV-Ü.05 
 
AP5-Horizont 

B-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  Sowohl der Bahnhofplatz als auch das Bollwerk werden im Zuge der Umsetzung von 

ZBBS eine starke MIV-Reduktion erfahren (zirka -60%). Dies ermöglicht es, auch auf 
dem Abschnitt Bollwerk den Kapazitätsanforderungen des ÖV, des Fuss- und des 
Veloverkehrs sowie den stadträumlichen Aufwertungspotentialen gerecht zu werden. In 
Zusammenhang mit dem Neubau der Gebäude Bollwerk 2-8 kann der westseitige 
Bereich stark aufgewertet werden.  
 
Vorgesehene Massnahmen: 
�t Aufwertung des Bollwerks für Fussverkehr, Veloverkehr und ÖV, namentlich auch 

für die stadträumliche Qualität 
�t Beidseitig Gehwege 3.5-5.0 m und durchgehende Velostreifen/wege je 2.50 m 
�t Verlässliche ÖV-Betriebsqualität 
�t Erstellung einer Baumreihe voraussichtlich auf der Ostseite 
�t Koordination mit Neubau Bollwerk 2-8 (Vorflächen, Anlieferungszugang, Eingang in 

geplante Velostation 
�t Aufwärtskompatibilität mit zweiter Tramachse (BM.ÖV-Tram.05) und Massnahmen 

gemäss Richtplan Stadtraum Bahnhof 
 

Die Massnahme trägt entsprechend dem Handlungsbedarf der Verkehrsdrehscheibe 
Bahnhof Bern dazu bei, dass diese ihre Funktion als Zentrum mit erhöhtem Ziel-, Quell- 
und Transitverkehr für Fuss-, Velo und öffentlichen Verkehr erfüllen kann. 

 
Machbarkeit  Eine Vorstudie / Betriebs- und Gestaltungskonzept liegt vor (Metron, Mai 2020). Im 

Rahmen der Vorstudie wurde die geometrische und betriebliche Machbarkeit des 
Betriebs- und Gestaltungskonzeptes nachgewiesen, und stadtintern konsolidiert. Die 
Realisierung erfolgt in Koordination mit dem Neubau Bollwerk 2-8 im Eigentum der 
SBB (geplant ab ca. 2030). T 

 
Planungsstand  1 
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Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.05.2020 Studie Gemeinde 

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.01.2032 Baubeginn Gemeinde 
 31.12.2033 Inbetriebnahme Gemeinde 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Velo- und Fusswegnetz 
 Bezug zu Handlungsbedarf  - Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 

Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Velo- und 
Fusswegnetzes um (Daueraufgabe) 
- Weitere Velohauptrouten umsetzen, mit 
Tangentialverbindungen verbinden oder verlängern 
- Aufwertung Aufenthaltsqualität in den Siedlungszentren 
und Bereichen mit bestehendem oder erwartetem hohen 
Fussverkehrsaufkommen 
- Klima- und siedlungsverträglicher Strassenraum 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velo- und Fusswegnetz 
Velohauptrouten und Tangentialverbindungen 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.1 Verbesserung des Gesamtverkehrssystems 
Siedlung (WK 2)  WK 2.2 Aufwertung der öffentlichen Freiräume im 

Siedlungsgebiet 
 Sicherheit (WK 3)  3.1 Erhöhung objektive und subjektive Verkehrssicherheit 
 Umwelt (WK 4)  4.1 Reduktion von Luftschadstoff- und 

Treibhausgasemissionen sowie von Lärmemissionen 
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Zwischenergebnis   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

BM-FVV-V.05; Ausbau Angebot Velostationen Bahnhof, Velostation Bollwerk 
Bemerkung; Das BGK Bollwerk ist koordiniert mit dem Bau der prioritären Velostation 
Bollwerk. 
 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

Dossier BGK Bollwerk 2020 
Richtplan Stadtraum Bahnhof, 2025 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, Fuss - und Radweg 
Bottigenstrasse Etappe Riedbach  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde Transportunternehmen 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 7.00 01.09.2031 01.01.2033 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 

 

BM.FVV-Ü.07 
 
AP5-Horizont 

A-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  Die Bottigenstrasse dient als wichtige Verbindung zwischen dem städtischen Quartier 

Bümpliz und Oberbottigen/Riedbach. Auf der Bottigenstrasse besteht über längere 
Strecken eine ungenügende Infrastruktur für den Fuss- und Veloverkehr. Keine oder zu 
schmale Radstreifen sowie zu schmale und überfahrbare Trottoirs beeinträchtigen die 
Fussverkehrssicherheit und insbesondere die Schulwegsicherheit. 
 
In einer ersten Ausbauetappe soll der Abschnitt von Räbmatt (Gemeindegrenze 
Frauenkappelen) über Riedbach bis zum Ortseingang Oberbottigen realisiert werden. 
Diese Etappe hat erste Priorität, weil die Fuss- und Veloverkehrsinfrastruktur im 
Vergleich zu den anderen Abschnitten der Bottigenstrasse bisher noch die grössten 
Schwachstellen aufweist: Ein Trottoir fehlt über weite Strecken oder weist eine sehr 
geringe Breite auf, wodurch der Bahnhof Riedbach für den Fussverkehr ungenügend 
erschlossen ist. 

 
Machbarkeit  Die technische Machbarkeit des Projekts wurde im Rahmen der Vorstudie 2024 

untersucht. Die Machbarkeit bzgl. FFF ist in Abklärung. 
 
Planungsstand  1 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 18.01.2024 Studie Gemeinde 

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.09.2031 Baubeginn Gemeinde 
 01.01.2033 Inbetriebnahme Gemeinde 
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Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Velo- und Fusswegnetz 
 Bezug zu Handlungsbedarf  - Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 

Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Velo- und 
Fusswegnetzes um (Daueraufgabe) 
- Weitere Velohauptrouten umsetzen, mit 
Tangentialverbindungen verbinden oder verlängern 
- Aufwertung Aufenthaltsqualität in den Siedlungszentren 
und Bereichen mit bestehendem oder erwartetem hohen 
Fussverkehrsaufkommen 
- Klima- und siedlungsverträglicher Strassenraum 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velo- und Fusswegnetz 
Velohauptrouten und Tangentialverbindungen 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 
Siedlung (WK 2)   

 Sicherheit (WK 3)  WK 3.1 Erhöhung objektive und subjektive 
Verkehrssicherheit 

 Umwelt (WK 4)   
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Festsetzung   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

Sachplan Veloverkehr (SVV) 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

Für die Realisierung der Etappe Riedbach werden FFF-Flächen beansprucht. Nach 
�H�U�V�W�H�U���6�F�K�l�W�]�X�Q�J���K�D�Q�G�H�O�W���H�V���V�L�F�K���X�P���F�D�������¶���������P���� 

 
Umweltverträglichkeit  Gewässerraum und Landwirtschaftsflächen vorhanden. 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

- 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

- Grobkostenschätzung Fuss- und Radweg Bottigenstrasse mit Etappe Riedbach 
- Fuss- und Radweg Bottigenstrasse Übersichtsplan 
- Fuss- und Radweg Bottigenstrasse Pläne Vorstudie 1:500 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Velosicherheit Rümligen 
Riggisberg, Abschnitt 
Grabenstrasse und 
Riggisbergstrasse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 TBA-OIK II Riggisberg, Thurnen 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 6.00 01.01.2033 31.12.2035 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 
 

 
  

BM.FVV-Ü.09 
 
AP5-Horizont 

B-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  Der Abschnitt genügt heute den Anforderungen des Veloverkehrs nicht (DTV ab 5000 

bis >7000). Der Komfort und die Sicherheit des Veloverkehrs sind beeinträchtigt, da 
bisher jegliche Velomassnahmen fehlen.  
 
Die Kantonsstrasse (Riggisbergstr./Grabenstr.) soll ausgebaut werden (von ca. 6m auf 
neu 8m) und ein durchgehender Radstreifen bergwärts realisiert werden. Nach 
Standards Kantonsstrassen wäre auch talwärts ein Radstreifen nötig, auch in Hinblick 
der Strasse als Schulweg.  Aus Gründen der Verhältnismässigkeit (hohe Kosten 
aufgrund von Stützmauern) wird darauf verzichtet. (Massnahmen 1.L.16 und 1.L.17 aus 
Korridorstudie RKBM). 

 
Machbarkeit  Die Machbarkeit ist in der Korridorstudie der RKBM mittels Kostenschätzung und 

Terminprogramm geprüft. 
 
Planungsstand  1 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 31.12.2022 Studie TBA-OIK II 

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.01.2033 Baubeginn TBA-OIK II 
 31.12.2035 Inbetriebnahme TBA-OIK II 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Velonetz 
 Bezug zu Handlungsbedarf  - Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 

Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Velonetzes um 
(Daueraufgabe) 
- Weitere Velohauptrouten umsetzen, mit 
Tangentialverbindungen verbinden oder verlängern 
- Weiterentwicklung des Netzes und überkommunale 
Zusammenarbeit stärken 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velonetz 
 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.5: Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 
 
Die Massnahme stellt eine qualitative Verbesserung und 
Erweiterung des Veloinfrastruktur in der Agglomeration 
Bern dar und trägt dazu bei, das Velo als Verkehrsträger 
zu fördern. 

Siedlung (WK 2)   
 Sicherheit (WK 3)  WK 3.1: Erhöhung objektive und subjektive 

Verkehrssicherheit 
 
Die Massnahmen tragen dazu bei, die Verkehrssicherheit 
auf der Kantonsstrasse für Fahrradfahrende zu 
verbessern. Durch die Nutzung der Verbindung als 
Schulweg, ist dies von besonderer Bedeutung. 

 Umwelt (WK 4)   
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Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Zwischenergebnis   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

- 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

- 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, Aufwertung 
Personenunterführung 
Untermattweg für den Fuss - und 
Veloverkehr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde  

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 6.00 01.01.2030 30.09.2031 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 
 

 

BM.FVV-Ü.11 
 
AP5-Horizont 

A-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  Die bestehende Personenunterführung Untermattweg beim heutigen Bahnhof 

Stöckacker bleibt, trotz der Verschiebung der Haltestelle nach Osten, eine wichtige 
Quartier- und Schulwegverbindung zwischen den Quartieren Untermatt, 
Weyermannshaus West, Stöckacker, Meienegg und Schwabgut. Mit der Entwicklung 
des Areals Weyermannshaus West wird ihre Bedeutung sogar noch wachsen. Die 
Personenunterführung wird deshalb saniert und aufgewertet. Zusätzlich werden die 
Zugänge zum Quartier verbessert. Aufgrund der zeitlichen Abhängigkeit zu den 
Ausbauschritten Leistungssteigerung Bern West (AS25) wird die Sanierung der PU 
Untermattweg und der Bau der Rampe zur Keltenstrasse bereits 2026 erfolgen. Die 
Anbindung ans Quartier folgt 2030 und umfasst die Weiterführung der Unterführung 
unter der künftigen Dammstrasse, diese bildet den Zugang zum neuen Areal Weyer 
West. Die Massnahme umfasst zudem den Neubau der Rampe zum Untermattweg, um 
weiterhin eine gute Anbindung sicherzustellen. 
 
Der Baubeginn der Anbindung richtet sich nach den Bauphasen der UeO Weyer West. 

 
Machbarkeit  Die Machbarkeit ist mit der vorliegenden Machbarkeitsstudie nachgewiesen. 
 
Planungsstand  1 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 31.12.2026 Finanzierungsbeschluss Gemeinde 
 01.01.2030 Baubeginn Gemeinde 
 30.09.2031 Inbetriebnahme Gemeinde 
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Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Velo- und Fusswegnetz 
Attraktive Umsteigebeziehungen 

 Bezug zu Handlungsbedarf  Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 
Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Velo- und 
Fusswegnetzes um (Daueraufgabe) 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velo- und Fusswegnetz und 
ausreichend Veloabstellplätze, die gut erreichbar sind. 
Zudem sind quartierintern und -verbindende Wege als 
Basis einer Stadt/Gemeinde der kurzen Wege für die 
Abdeckung der alltäglichen Wege wie Einkauf, 
Begleitwege, Mobilität von Kindern, Familien und älteren 
Personen, Naherholung wichtig. 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 
Siedlung (WK 2)   

 Sicherheit (WK 3)   
 Umwelt (WK 4)   
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Festsetzung   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

- 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

- Machbarkeitsstudie PU Untermattweg 
- Anhang Machbarkeitsstudie PU Untermattweg 
- PU Untermattweg Statische Grobüberprüfung 
- PU Untermattweg Zustandsuntersuchung 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Köniz, Fuss -/Veloverbindung 
Liebefeld, entlang S -Bahn S6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde BLS AG 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 5.00 01.01.2032 31.12.2035 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 

 
Massnahmenbeschrieb  Der Raum entlang der Bahnlinie zwischen den S-Bahnstationen Köniz und Liebefeld 

bis Waldegg ist heute sehr fragmentarisch, nicht durchgehend durchlässig und damit 
für den Fuss- und Veloverkehr unattraktiv. Der Veloverkehr Richtung Stadt wickelt sich 
mangels attraktiver Alternativrouten vornehmlich über die Hauptverkehrsstrassen ab. 
Der nördliche Teil der geplanten Fuss-/Veloverbindung ist im Sachplan Velowegnetz 
als Netzlücke mit Federführung Kanton / TBA enthalten. 

BM.FVV-Ü.12 
 
AP5-Horizont 

B-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
0351.4.078 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Ziele: 
�t Sicherstellung einer durchgehenden Langsamverkehrsverbindung zwischen der S-

Bahnstation Köniz und Waldegg mit Weiterführung Richtung Stadt bzw. Richtung 
Bümpliz/ Bethlehem. Nach Möglichkeit soll die Wegführung auf eine Seite der 
Bahnlinie konzentriert werden, mit Vorteil auf der westlichen Seite. 

�t Die Fuss- und Veloverbindung befindet sich im kantonalen Sachplan Veloverkehr 
innerhalb des Prüfungskorridors für Velobahnen Nr. V13 «Niederscherli/Schliern�±
Köniz�±Bern» und schliesst die Netzlücke Nr. 65 «Könizstrasse-Liebefeld». 

�t Die Weiterführung ist sowohl Richtung Norden wie Richtung Süden sicherzustellen. 
�t Aufwertung und Belebung des Bereichs entlang der Bahnlinie S6 
�t Neuanlage, Aufwertung und Vernetzung der Fuss- und Veloverkehrsanlagen. 

Die Massnahme wird koordiniert mit dem Doppelspurausbau (BM.ÖV-Nat.5). 
 
Machbarkeit  Die Machbarkeit ist in der Projektierung nachzuweisen. 
 
Planungsstand  1 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.10.2030 Studie Gemeinde 
 01.01.2032 Baubeginn Gemeinde 
 31.12.2035 Inbetriebnahme Gemeinde 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Velo- und Fusswegnetz 
Netz aus radialen Velohauptrouten mit hohen Standards 

 Bezug zu Handlungsbedarf  - Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 
Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Velo- und 
Fusswegnetzes um (Daueraufgabe) 
- Weitere Velohauptrouten umsetzen, mit 
Tangentialverbindungen verbinden oder verlängern 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velo- und Fusswegnetz 
Velohauptrouten und Tangentialverbindungen 
 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 
Mit der Massnahme wird das Veloverkehrsnetz verdichtet 
und eine direkte, widerstandsfreie Verbindung abseits der 
MIV-Achsen ermöglicht. Das Siedlungsgebiet wird für den 
Veloverkehr durchlässiger. 

Siedlung (WK 2)   
 Sicherheit (WK 3)   
 Umwelt (WK 4)   
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Zwischenergebnis   
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Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

Diese Massnahme wird aus technischen und finanziellen Gründen im Zusammenhang 
mit dem Doppelspurausbau der BLS (BM.ÖV-Nat.5, 0351.4.181) durchgeführt. Der 
Zeitpunkt des Starts ist somit an das Projekt der BLS gekoppelt. 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

Köniz, Richtplan Raumentwicklung inkl. Teilplan Veloverkehr 2013 
Sachplan Veloverkehr des Kantons Bern, BVD Dezember 2014, angepasst Mai 2020, 
nach-geführt März 2023 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Radweg Gürbetal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 TBA-OIK II Belp, Kaufdorf, Riggisberg, Thurnen, Toffen 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 6.75 01.01.2034 31.12.2035 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 
 

 
Massnahmenbeschrieb  Zwischen Thurnen und Belp soll eine alljahrestaugliche Veloalltagsverbindung abseits 

der Kantonsstrasse realisiert werden. Die Feldwege genügen heute den Anforderungen 
des Veloverkehrs jedoch nicht bzw. noch nicht durchgehend. Der Komfort ist v.a. durch 
unbefestigte Wegoberflächen / mangelhaften Belag beeinträchtigt. Die bestehenden 
Feldwege werden entweder auf ihre bestehende Breite asphaltiert (3-3.5m) oder bei 
Bedarf verbreitert bzw. punktuell saniert. Mögliche künftige Ausweisung als kantonaler 

BM.FVV-Ü.13 
 
AP5-Horizont 

B-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Radweg abseits der Kantonsstrasse, deshalb Zuständigkeit OIK (Korridorstudien: 
Massnahmen 1.L.3-1.L.6 und 1.L.8). Die Massnahme findet sich auch im Sachplan 
Veloverkehr wieder, welcher aktuell in der Vernehmlassung ist. Im gesamten Perimeter 
liegen bereits 9 weitere Studien vor, von denen 8 im RGSK II, 2016 verankert sind. Die 
Studien unterstützen inhaltlich die vorliegende Massnahme, indem sie sie punktuell 
vertiefen oder an den Perimeter direkt anknüpfen. 

 
Machbarkeit  Machbarkeit in Planungsstudie nachgewiesen. 
 
Planungsstand  1 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 31.12.2022 Studie TBA-OIK II 

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 01.01.2034 Baubeginn TBA-OIK II 
 31.12.2035 Inbetriebnahme TBA-OIK II 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Velo- und Fusswegnetz 
Netz aus radialen Velohauptrouten mit hohen Standards 

 Bezug zu Handlungsbedarf  - Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 
Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Velo- und 
Fusswegnetzes um (Daueraufgabe) 
- Weitere Velohauptrouten umsetzen, mit 
Tangentialverbindungen verbinden oder verlängern 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velo- und Fusswegnetz 
Velohauptrouten und Tangentialverbindungen 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.5 Verbesserung im Fuss- und Veloverkehr 
 
Die Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere die 
Asphaltierung von nicht-befestigten Teilstücken, sorgt für 
eine direkte und komfortable Verbindung durch das 
Gürbetal. 

Siedlung (WK 2)   
 Sicherheit (WK 3)  WK 3.1 Erhöhung objektive und subjektive 

Verkehrssicherheit 
 
Die Anpassung der Verbindung an Velowegstandards 
führt auch zu einer erhöhten Verkehrssicherheit, was 
ebenfalls zur Attraktivität und Nutzungsbereitschaft 
beiträgt. 

 Umwelt (WK 4)  WK 4.1 Reduktion von Luftschadstoff- und 
Treibhausgasemissionen sowie von Lärmemissionen 
 
Mit der attraktiveren Veloverbindung werden weniger 
Wege mit dem MIV zurückgelegt, was zu reduzierten 
Treibhausgas- und Lärmemissionen führt. 

 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  
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 Zwischenergebnis   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

Punktuell könnten geringfügig Fruchtfolgeflächen betroffen sein aufgrund 
Querschnitterweiterungen. 

 
Umweltverträglichkeit  - Angrenzend an Kantonales Naturschutzgebiet Aarelandschaft Thun-Bern, 

Beschlussnummer 1054 
- Gewässerraum Gürbe 

 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

AP 4G: BM.LV-Ü.21.30 
RGSK II, 2016: 
LV-Ü.22.15 / LV-N-4, 
LV-N-5, 
MIV-E-3, 
MIV-O-3, 
LV-Ü.22.26, 
MIV-O-10, 
MIV-O-14, 
LV-S-11. 
Korridorstudie 1, 2022: 1.L.3-1.L.6 und 1.L.8. 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

Planungsstudien Linienführung Veloverkehr in der Region Bern-Mittelland: Korridor 1 
Gürbetal: Wabern �± Belp / Toffen �± Thurnen / Riggisberg, genehmigt durch die 
Kommission Verkehr der Regionalkonferenz Bern-Mittelland am 28. April 2022. 
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Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, BGK Effingerstrasse, 
Abschnitt Belpstrasse - Loryplatz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinde Transportunternehmen 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 7.50 01.01.2032 31.12.2035 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 
 

 

BM.FVV-Ü.14 
 
AP5-Horizont 

B-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  
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Massnahmenbeschrieb  Die Effingerstrasse zwischen Belpstrasse und Loryplatz ist gegenwärtig vor allem auf 

die Bedürfnisse des MIV und der Trams ausgerichtet und bietet für den Fuss- und 
Veloverkehr keine attraktive und durchlässige Infrastruktur. Die Aufenthaltsqualität ist 
zudem mangelhaft und die Strassenraumgestaltung wenig an den Klimawandel 
angepasst. 
 
Zur Anpassung des Verkehrsraums an die Nutzungsansprüche sind umfassende 
Massnahmen geplant: 
�t Aufwertung der Strassenräume; Schaffung eines attraktiven und urbanen 

Strassenraums als Bewegungs- und Aufenthaltsraum; Strassenraumgestaltung 
unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzungsansprüche und der 
Klimaanpassung 

�t Optimierung und Aufwertung der Fussverbindungen längs und quer; Erhöhung der 
Querbarkeit 

�t Optimierung der Veloführung, Umsetzung der Standards Masterplan 
Veloinfrastruktur der Stadt Bern 

�t Hindernisfreie Haltestellen, Fusswege und Fussgängerquerungen 
�t Gewährleistung eines störungsfreien ÖV-Betriebs 
�t Begradigung der Gleisanlagen und Anpassung an die heutigen Anforderungen 
�t Berücksichtigung der übergeordneten Zielsetzungen an Verkehrslenkung, 

Verkehrsregime und Verkehrsmanagement im Raum Innenstadt West (gemäss 
separater Planung VVI/VRI). 

 
Machbarkeit  - 
 
Planungsstand  1 
 
Abgeschlossene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  

 
Vorgesehene  
Planungs - und  
Finanzierungsschritte  Termin  Planungs -/Finanzierungsschritt  Federführende Stelle  
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 01.10.2026 Studie Gemeinde 
 01.01.2032 Baubeginn Gemeinde 
 31.12.2035 Inbetriebnahme Gemeinde 

 

Zweckmässigkeit  Bezug zu Zukunftsbild  Dichtes, attraktives und sicheres Velo- und Fusswegnetz 
Netz aus radialen Velohauptrouten mit hohen Standards 

 Bezug zu Handlungsbedarf  - Die Gemeinden und der Kanton setzen laufend/nach 
Bedarf Massnahmen zur Aufwertung ihres Velo- und 
Fusswegnetzes um (Daueraufgabe) 
- Weitere Velohauptrouten umsetzen, mit 
Tangentialverbindungen verbinden oder verlängern 
- Aufwertung Aufenthaltsqualität in den Siedlungszentren 
und Bereichen mit bestehendem oder erwartetem hohen 
Fussverkehrsaufkommen 
- Klima- und siedlungsverträglicher Strassenraum 

 Bezug zu Teilstrategie  Sicheres und attraktives Velo- und Fusswegnetz 
Velohauptrouten und Tangentialverbindungen 

 
Hauptnutzen hinsichtlich 
der vier Wirkungskriterien  

Verkehr (WK 1)  WK 1.1 Verbesserung des Gesamtverkehrssystems 
Siedlung (WK 2)  WK 2.2 Aufwertung der öffentlichen Freiräume im 

Siedlungsgebiet 
 Sicherheit (WK 3)  3.1 Erhöhung objektive und subjektive Verkehrssicherheit 
 Umwelt (WK 4)  4.1 Reduktion von Luftschadstoff- und 

Treibhausgasemissionen sowie von Lärmemissionen 
 

Koordination  
Koordinationsstand  
Regionaler Richtplan RGSK  Kantonale Richtplanrelevanz  

Koordinationsstand  
kantonaler Richtplan  

 Zwischenergebnis   

 
Antrag Aufnahme  
oder Änderung kantonale 
Planung 

- 

 
Flächenbeanspruchung  
von FFF oder nationalen 
Schutzgebieten  

- 

 
Umweltverträglichkeit  - 
 
Bezug zu weiteren  
Massnahmen  

- 

  
Quantitative Angaben/  
Dokumente/Weiteres  

Teil von Gesamtprojekt (Anschlussbereich von AP4-A 0351.4.083 Sanierung 
Effingerstrasse) 

 
 
  



 

Agglomerationsprogramm 5. Generation | Bern 99/411 

Einzelmassnahme Verkehr 
 

Stadt Bern, Köniz; 
Niederbottigen/Niederwangen: 
Regionale Verbindung 
Riedmoosstrasse - Moosweg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beteiligte Stellen  Federführende Stelle  Weitere Beteiligte  

 Gemeinden Köniz, Transportunternehmen 

 
Kosten/Termine  Kosten (Mio. CHF)  Baubeginn  Inbetriebnahme  

 11.50 01.01.2030 31.12.2031 

 
Finanzierung  
AP-Massnahme  

Bei Federführung Kanton: 100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten  
Bei Federführung Gemeinde: vsl. 35% der vom Bund nicht gedeckten,  
anrechenbaren Kosten. 

 

BM.FVV-Ü.15 
 
AP5-Horizont 

A-Horizont 
 
Früherer ARE-Code 
0351.4.067 
 

Massnahmenkategorie 
5 Fuss - und Veloverkehr  
 

Unterkategorie 
5.1 Einzelmassnahme Fuss - und 
Veloverkehr  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































